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In den Jahre1l1000~1025 sass Burchard 1), aus einem edlen hessischen Gesclilechte
-"','",.,-,.-' -'-'.,"" "~,,~;,,,' .... ;;"',. ':,;'l; .. ', ,.,.~.~~'C" ..o","",,,:,,,,,,

entsprossen, auf dem Bischofsstuhle zu WormS. Kaiser Otto Ur. hatte ihn zu dem wichtigen

.Amte in Schwerer Zeit berufen, und in ihm den rechten Mann gefunden, wie er den zerrütteten. ..,.... "\

2_~~~~i..~~1~n des Bisthums.l..~e~~~[tll? iIl.f\ilJ?:l~I),ern liegenden Stadt, der entsittlichten Bevölkerung

frommen konnte. Denn' mit wahrem Gottesglauben, christlicher Milde ~ klarem Verstande und

tiefer Gelehrsamkeit vereinte .Burchard auch besonnenen Muth , einen ernsten beharrlichen

Willen und einen weitsichtigen Blick im Bereiche der Staatskunst. Es galt ihm daher als

Lebensaufgabe, das Immuniüi.tsgehiet seines Gotteshauses zu vergrössern, ihm seinen erworbenen
. ....,-,.-..,......,•.~.".,. ~ ,••,•. ,"" :.1"'-'·"" ,:,;;;""' .- .'. ',. "'.,""'-'~;.,~'..,-;.,.< ,,- ' ~".;,.,," ,,"',~ \.'",',..,," • ",.l ;,!"'<:',·,..· l~·.. ~ ', ..

Güterbestand durch königliche Yerbriefung zu sichern 2), und rechtsstärenden Eingriffe11 der

gaugrliflichen Gewalt oder anderer mächtiger Grundherrn nöthigen Falls mit gewappneter Hand

entgegenzutreten. Mit welchem Erfolge .seine Bemühungen gekrönt wurden, bezeugt der

Ausgang seines Streites. mit dem rheinfränkischen Herzoge Otto, welcher innerhalb des Weich...;

bildes vo:n,lVorms BUl:gund9üter besessen hatte, aber in fortwährende, zum Theile blutige
" ." •• ., ',.' ,- •. _,,- - '-)" _.• _'.'.t: ..• ,./,.", .••• _, •. _',.~ •.. ,~"",.~••••• ~.,•••,".... •

Händel mitclenStiftsallgehörigen verwickelt war 3 ). Von Burchard ])efehdet und hart bedrängt,

musste er den VerUlittlungsvorschUtgen seines Vetters, des· deütschen Königs Heinrich TI.,

Gehör schenken und durch dessen Hand im Jahre 1002 sein .gesall1mtes oben erw~ihntes Be

sitzthun~".,,~auschweise c!eE 'y'Ol'n1,~~E,J'f~!'.~h..~ und ihren~l3i~.~~~X~,~])"!Ee!en~). Damit war aber die

territoriale Ausbildung de~ "doruinicat11s ecclesiae. saneti Petri" einen erheblichen Schritt weiter

g"erückt. Denn neben den zahlreichEm b~iuerlichellFamilien, welche ausserhalb der Stadtmauern

. die ansehnlichEm, weithin ausgedehnten Stiftsgüter bebauten, waren nun auch die städtischen

Bewohner, Wenn nicht insgesanimt doch gewis~.. in überwiegender Zahl, der dienst - und hof-
r' " ." . ,.'. '. ,.,. '''ll''''P''~''''-'''''U

.herrlichen Gewalt des Bischofs ullterthan 5). BlU'chard konnte da.her von nun an alhnälig auch

einer .zweiten Aufgabe seine TMtigkeit zuwenden - den gesunkenen Rechtszustand in .seinem

1) Vita Burchardi ep. Wormat. [ed..a G. Waitz] b. Pertz SS. 4; 829-46. Dazu W. Arnold, Ver-'

fassungsgeschichte der deutschen Freistädte 1, 49 flg. - 2) Vg1. z. B.Dip1. Heinrici 11.a. 1006 b. S eh anna t,

Hist Episc. Wormat. 2, 36. - 3) Arnold a.a. 0 .. $.42, 43. ~ 4) SchallIl;at 1. c. p. 35. _ 5) Bal'

thold, Gesch. der deutschen Städte 1, 117.

1.



GelJiete wieder zu heben; denn es mochte nicht sehr friedfertig und g'ottesfürchtig in dem

Ländchen hergehen, wo Todtschläge und Meineide zu den täglichen Ereignissel~ zählten. Es

erschien ihm darum als ein Bedürfniss, dem. for~~~I~re~t!lndel1 Sittenverfalle , wie durch eine

neuerliche Sammlung der JGrcllensatzun.-gen - "quia canonum iura poenitentiumque iudicia in

elliscopatu suo onmino fuerant neglecta ac destI'ucta" 6) - so nicht minder durch angemessene

Strafverordnuilgen entgegenzuwirken. Aber auch .nach anderen Seiten hin zeigte sich das alt

hergebrachte, lediglich im Gediichtnisse und Munde der Schöffen getragene Recht ung'enügend

oder wenigstens mit der Anschauungsweise eines geistlichen Fül'sten von solcher Lehenserfah-'

rung und Menschenkenntniss , wie sie Burchard besass, unvereinbar. Es drängte ihn daher, als

Reformator der Rechtspflege in, seinem Bisthume aufzutreten, und er liess zu diesem Behufe

die vorhandenen alten Volksgebräuche sorgf1iltig' sammeln, ergäIizte das Mangelhafte, besserte

das Unbrauchbare, und schuf so, theils nur vermittelnd theils selbst Hand anlegend, unter dem

Beiraihe seines Clerus, der Dienstmannen unddeI'gesanimten Hofgenossen ein kleines Rechts- '

lmch, nach welchem als einer wahren "l{)x communis" in allen künftigen Straf-und Streit

sachen Jeglichem ohne Rücksicht auf Güter- und Standesverhältnisse 7) sein Urtheil werden

sollte. Diese Rechtssammlung ist nnter dem Titel "Leges et Statuta fallliliae sancti

Pe tri", wenn auch nicht in der' ursprünglichen 'Ausfertigung, doch jedenfalls in sehr altcn

Niederschriften, auf uns gekommen, Ihre Abfassung mag' gegen das Ende von Burchard's Re

gierung', etwa um 1.023 bis 1.024, stattgefunden haben. Denn gerade um diese Zeit hatten die

gewaltsamen AuftrItte zwischen den Grundhörigen des wormser Stifts uudeler fall1ili~ sancti

Nazarii zu Lorsch 8) eine solche Höhe erreicht, dass sich selbst Heinrich H. der Sache an

nehmen und in einem s. g. praeceptunl von 1.023 9 ) den Stiftsvögten die erforderlichen streng'en

Massregeln vorzeichnen musste, damit dflm wahrhaft grauenerregenden Unheile - es ist in

dem kaiserlichen Erlasse von "innumeI'alJiliahomicidia" die Rede - gesteuert werde. Dieses

praecelltum lag aber lJereits vor i als die denselben Gegenstand mit nicht mimleI' grellen Farben

schildernden Bestimmungen des Rechtslmches 10) zur Entstehung kamen; ja einzelne Stellen der

letzteren lassen sogar ahnen, dass darin Heinrich's Verfügung lJenützt worden ist. Burchard's

Statute-beh~ndelnübrigens in ihren XXXII meist kurzen Capiteln nicht allein die eigentlichen

Hofverhältliisse im engeren Sinne, welchen vielmehr blos die Capitel II, ID, X, XIV, X"V,

XXI, :XXVI, XXIX gewidmet sind, sondern berühren auch stadt- und landrechtliche Gegen

stände, wie vornehmlich eheliches Güterrecht (Capp. I, V), Erbfolge und Vergahungenvon

Todeswegen (Capp. IV, X, XI), Beisprache der nächsten Blutsfreunde bei Yeräusserl1ng des

6} Vita Burcharc1i §.10 p; 837. - 7}v. Fürth, :Ministerialen S. 111,12. - 8) K Dahl, Be

schreibung des FÜl'stenthums Lorsch 0812.4°.) S, 65. - 9)Schannat 1. c. p. 43. -~ 10)"Nämlich

Cap. XXX.
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Eigens (Capf!. II, VI), die wichtigeren Verbrechensarten (Gapp. XXllI, XXVII, XXVIII,

XXX, XXXII), Wergeld und Busse (Capp. IX, XIII), und einzelne Hauptfragen des Pro

cesses, insomlerheit des Beweisverfahrens (Capp. Xll, XVII - XX, XXII, XXIV" XXV).

Man, kann sie daher als eine Mischung jener drei, ohnehin genetisch verwandten und in ein~

ander übergehenden Elemente ,,",JlesJ~lof~, stadt- und landrechtlichen "eharakterisiren, und sie,

pr~lgen somit gleichsam den Uebergangstypus vom Volksrechte der merovingisch- karlingischen

Zeit zu den Rechtsbüchern des '-späteren Mittelalters aus, von welchen namentlich der$achsen

spiegel "als in einer Reihe von Artikeln mit dem Burchard'schen Werke übereir~stinllI1eIli:l Ilach- f

.. g~;i~~'~i~"wor~len ist 11). .

Schon diese eben erw~i.hnten Eigenthümlichkeiten des letzteren; mehr, aber noch die

Armuth des eilften Jahrhunderts an umfassenuen Zeugnissen des einheimischen Rechtslebens

verleihen den wormser Hofstatuten eine hohe rechtshistorische Bedeutung, und da, dieselbe,

wiewohl allseitig anerkannt, doch noch keiileswegs zu einem tieferen Eingehen in Geist und

Inhalt jenes merkwürdig'en Denkmals der Vorzeit, welches bei seiner knappen Wortfassung und

dem sc~wankenden Gebrauche der' technischen Ausdrücke mancherlei Schwierigkeiten der Aus

legung in elen Weg stellt,bisher geführt hat: so schien es mir endlich an der Zeit zu sein,

den Versuch einer vollständigen und zusammellhängenden ErkUtrnng' des' Burchard'sQhen

Rechtsbucheszu wa.gen.

Vor Allem musste daher, wie sich von selbst versteht, für die Herstellung einer zuver

lässigen Text - Unterlage Sorge getragen werden. Zu diesem Zwecke waren die vier bis jetzt

bekannt gewordenen Abdrücke der Statute: 1) in J. Chr. Lünig' s "Continuatio 11. Spicilegii

ecclesiastici Des Teutschen lteichs - Archivs", 1'721, S. 1013 flg.; 2) in J. F. S eh a nn a t' s

Codex probationum zur Historia Episeopatus Wonnatiensis, 1734"p, 43 sq.; 3) in Ferd. W alt er' s

Corpus juris Germanici antiqui, 1824, Tom. III p. 775 sq., und 4) in Jaeob Grimm' s Weis

thümern', Thl. I, 1.840, S. 804 flg. einer neuerlichen kritischen Vergleichung zu unte\-werfen:.

Dicse er~ab aber zwei Recensionen oder Formen des Textes. Die eine, wie ich vennuthe,

jüngere hat Se:hannat einer ILandbemerkung zu Folge "ex archivo Eeclesiae Cathedralis ",Vor..,

matiensis" zllerst veröffentlicht, und dann aus dessen Urkundenbuch Waltel' , sowie mit einigen

~esentlichen Vel'lJcsserungen zuietzt Grimm aufgenommen., Die andere, in vielen Stellen

genauei'e und wahrscheinlich u'ltere Textgestaltung dagegen liegt dem von Lünig, freilich mit

gewohnter Flüchtigkeit und Kritiklosigkeit gelieferten Abdrucke zu Grunde, dessen Quelle nicht

ersichtlich ist. Da jedoch die in neuerer Zeit von Johanll Friedrich Bö hm er im Archive für

Hessische Geschichte. und Alterthulllskunde Bel. n (1841) S. 148, 49 publizirten"verbesserten

Lesarten z:u dem VOll: Bischof Burchard gegebenen Wor~ser Dienstrecht" , entnomlllender

11) J. Weiske in der Zeitschr,.f. ,dtsch. Recht 1,56 flg.

(
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, Copie desselben, welche der Scholaster Hermann zu Worms, unzweifelhaft nachdem Originale,

seinem um die Mitte des zwölften Jahrhunderts angelegten PiplomatariumWormatiense .ein

verleibt hatte, wenigstens theilweise in der Lünig'schen Recension wiederkehren, so gibt sich

diese dadurch als auf einer Abschrift beruhend zu erkennen, welche der Urredaction mindestens

näher g!)standen, 'als die manche Spuren einer neuernden Hand an sich tragende Vorlage

Schalmat's, und es war daher, um einen die erste Fassung möglichst wiedergebenden Grundtext

zu gewinnen, von dem Abdrucke hei Lünig unter Berücksichtigung der Böhlller1s?hen Varianten:

lese auszug.ehen. Was die übrigen Ausgaben Abweichendes bIeten, soll in einem vollständigen

Verzeichllisse der Lesarten am Schlusse angemerkt werden.



Leges et statuta familiae sanctiPetri.

In nomine sanctae et incliilicluae trinitatis. Ego Burcharclus Vuormaciensis eccle

siae episcopus propter assicluas lamentationes miserorum et crebras insidiaS multorum,

qui more canillO familiam sancti Petri dilacerabant, c1iversas leges eisilllporientes et

infil'1niores quosqlle suis iudieiis opprimcntes, ,elUu eonsiliocleri et militu,m et totius
'I . ..'. .•

fallliliae has iussi scribere leges, ne aliquisacluocatus seu uiceclolllinus aut ministerialis

siue inter eos aliqua alia loquax personasupraclictae fallljliae noui aliquid subinferre

posset, U11a eademque lex cliuiti pauperi ante ocu10s praenotata omnibus esset C0111

munis.

Die Eingangsworte der Statute geben Veranlas~ung, übel' einzelne Punkte der wormser Hof:
verfasslmg, vornehmlich den Begriff,die Bestandtheile.~lE.~LY.~~~J.zt~~l,sk::!:,!~'~'Rlli9:,,<,"~m:,Y~pneidung
künftigervYiederholungen eine kurze eill1eitende Erörterung schon hier yor!1uszuschickell. Die,
"l~uIlilÜt s. Petri" begreift alle innerhalb des Stiftsgebietes (dominicatus) allf dazu gehörigem Grund
und Boden gegen Jahreszins (census) und sOlistige Leistungen an 'H,eichnissen oder Diensten ("alia
iustitia" cal). llVI) mit bloseI' W ohnstittte oder mit Ackerland erblich angesessenen, dem Schutze
der, Kirche und iln:er Gerichtsb~tl'keit untergebßnen Personen.. DiE)selben werden im Rechtsbuche
selbst mit der schon in Urkunden des nellllten Jahrhunderts vorkommenden Bezeichnun8:..,;,socii,(l()gso-

__,c,ill::.",,~:~~cher in der jüngeren W eisthüll1ersprache der Ausdruck "g en 0 S z ami" völlig entspricht!) ,
a,ufge1\:thrt uild in zwei B_~!!ß.2.~~:~.~_~t:' ..~~u.::g·eschieden: ;;fisgilini (fiscalini), fisca.les vili, fiscales ho.
,gÜ:qg~".nllcl"~lage~'gi:).rc1ic:,,Die erstel'Cn, aus den ehemaJigen .Ji,21QHA..~c~q!~~lli~J hervorgegangen,'
trugen das Zeugniss der einstigen VollfTeiheit il1l'er Vorfabrßn, welche diese aber dem behagliche"
ren Leber, unter der mundeburclis einer Kirche theihyeise zum 0lJfer, gebracht hatten" noch in dem

'7. ihnen zugesprOChel1-en Antheile am vVergelde (cap. IX) und der ihnen gewissermassen garal1-til·ten
,'Enthebung von jegÜchemDienstzwange (cap. XXIX) zur Schau. Was ihn~n als "debita servitus"

1) Mo 11 e, Ztschr. f. d. Gesch. des Oberrhei11s. 7, 140 ~ote 2.
geschichte 2, 165 flg. W alter, Deutsche Rechtsgeschichte 2, 50 flg.

2)Waitz, De1-ltsche Verfassungs~
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(cap. TII) oblag, war darum allein die Entrichtung von bestimmten Abgaben a,n die bischöfliche
"calne~~". 'Aus denselben treten die_,)J.~.~nci!~~.~:J" die auf der "hereditalis area in civitate" (cap.
XXVI), d. h. innerhalb der Mauern der Stadt, _Y~!'l)llltll1icl~n!it<!ewerbea.,ngesessenellStifts?lArg~t

hervor.. Diese sind von den vollfreien Stadtbürgem "cives" wohl zu trennen und stehen der
~=f~~~iii;'.~. 'Petri keineswegs, wie neuerlich 3) behauptet worden 1 gegenüber 1 sondern vielmehr, wie

schon der auf das hofgenossenschaftliche Verhältniss hindeut~nde Name "concivis" beurkundet,
mitten in derselben. Denn nur so HLsst sich erklären, warum ihrer im Eingange der Statute neben
der "tota familia," nicht besonders erwlLhnt wird 1 während docll ge"viss anzunehmen ist, dass man
bei der so vielfach sie berührenden Rechtsfestsetzung ihren Beirath nicht unberücksichtigt gelassen
habe - uni. ltn weitere Gründe, wie ihre Zinspflicht (cap. XXV) und ihre ;,subjectio" unter den
hofrechtlichen "minister loci" (C30]1. XTI) gar nicht zu erinnern. Die "dagevuardi" dagegen, den
"dagescalzci" der familia sancti Maximini zu Trier 4) und den "dagewerchten" des Sachsenspiegels
(Land-R. Ill, 44 §. 3) entspl'~chend und in der Glosse zu letzterem als "lude di deg'elikes muten
arbeiden ane underlait" erkHtrt 5) weisen auf die früheren servi eeclesiae 6) zurück. ,',Sie hatten

, n.''''''' .....'··"~ ..·.~''r.-t~.~n''.,,...~.,_ .....rrt'''''t....''''_ 1._"

keinen \iVergelds-Antheil, indem die ganze Summe an deI). Hofherl'll fiel;'nund mussten VOI"züg'lich
für diesen nach seinem Gefallell niedere Frohndienste verrichten. Du' gesammtes Rechtsverhältniss '
wird im GegCllsatze zu der nlit .l,census" ausgedrück,.ten blasen Zins~E-~~rthii,p'igk:eit 9,er:I3'is(l!1!in~Il...:.
mit "dagevuarclum" (cap. XXll) bezeichnet., Eine dritte Genossen-Olasse inner, der' familia s. Petri
gab es nicht mehrjdemi die heerdienstpflichtigen "Ulilites" standen ausserhalh desl-Iofverbandes 7),
so lange sie nicht mit Benefizien an Stiftsgütern begnadet waren, welche sie allerdings nach
damaliger Rechtsansicht "non per, hominium sed secundum jus curiae" (Vet. auto de belief.
1,130) - "nicht mit manschaft sundir nach hove recht" (GÖrlitz. Lehnr. Cap. 23 §. 130)

, '

empfangen konnten 8). Allein in diesem Falle nahmen sie, wenn auch durch äussere Achtung im
Lebensverkehre bevorzugt, doch rechtlich nur die Stellung von Fiscalinen ein, weswegen ihnen

.auch die Statute eine besondere Aufmerksamkeit nicht schenken. Aber noch von einer weiteren
Abtheilung der familia gibt uns das. Burchard'sche Rechtslmch Kunde,. VOll jener näll"l-lich in "socie-

."i~~~e.'.~,.,(~~PP' vrTI, XIll). Man wollte sie - abgesehen von einer frühe;r 'Vers,lchten Anlmüpf~~~g
derselben an die jetzt ziemlicll überwundene Gesammtbürgsehaft 9) - bald mit den' westphälischen
"Echten" in Verbindung bringen 10), bald darin innungsartige Körperschaften 11), die Vorläuferinnen
"der Zünfte, erkennen. Allein beides scheint nicht zuzutreffen. Für letztere Annahm·e fehlt wenig
stens jeder quellenmässige Anhaltspunkt, wie denn z. B. auch in der BestätigungsurkundeBischof
Adalbert's für die neu,organisirte Fisehel'"lnnung zu Worms von 1106 12) , obgleich gera.de hier die
Anwendung des Begriffes "societas" sO nahe gelegen wäre, doch von demselbcn kein Gebrauch
gemacht ist, ~elmehr die fragliche ,Zunft nur in der Forlll: "hi XXTII piscatores" angesprochen
wird. Die "Achten" oder "Echten" aber sind offenbar Standes - oder Rang- Classen im Hofver
bande - "goc1eshuslüde, sünderlüde, vrige godeslüde'(13) ---;- vergleichbar der Ausscheidung von
Kammt;\r- oder Zins - und Diensthörigen .in unseren Statuten gewesen. Bei einer v~rurtheilsfreieJl
Betrachtung dC1~ Sache dürften sich daher jene "societates" lediglich als räumliche, durch Anwoh-,

p,'<,."".. , '.

3) Arnold a. a. 0, S. 68,69. - 4) Hontheim,IHst. Trevir. dipl.1, 400 coL b. - 5) Homeyer,
Des Sachsensp. erster Theil S. 217, 299. - 6) Walter a. a. O. S. 25 flg. - 7) 'A. M. ist Arnold
a. a. O. S. 68. - 8) Göhrllm, Ebenbürtigkeit 1, 172. - 9) Eichhorn in der Ztschr. f.geschichtl.
RWiss. 1, 213. ~ 10) Walter a. a. 0.8.57. - jj) Arnold a. a.,O. 8.67. - 12) Schannat 1. c.

,p. 62. - 13) Weisthum der 7 freien I1feierhöfe zu Bückenb. Grimm, Weisth. 3,213.
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nung und Zusammenhang des Grundbesitzes bedingte Abtheiiungen oder Bezirke, ZUm 'rheile mit
(lem Charaktel: gewöhnlicher Märkervereine, herausstellen. Eine solche Orts-oder Markgemeinde
kann dann die in einer Urkl,lIlde Kaiser Armrlfs von 897 Ho) namhaft gemachte "societas para
fridorurn(', von der zu reden sich unten zum Cl:tp. XXL"\:: bessere Gelegenheit finden ,~rird, gewesen
sein, wenn wir uns nur die Voraussetzung gestatten dürfen, dass die Gl'lllldstücke der von Arnulf
l:tu die wormser Kirche überlassenen, zur Rossestellung verpflichteten "fiscalini ser'vi" in einer sol.

,chen örtlichen Cohärenz lagen, dass sie einen selbstl1ndigen geschlossenen Landdistrict zu bilden
vermochten. Desgleichen möchten die in einem ~lten Baupflicht -Regulative [bald dem Bischofe
rl'heodelacus -j- 914 zugeschrieben 15), bald in Bur,chard's Zeit verlegt] l~) genannten "urbani qlli
He i m g' er eid e n ,:ocantur" als eine societas im eben erörterten Sinne des Rechtsbuches zu be
trachten sein, da "Geraide, Heimger\1ide" eine im Pfälzischen, dem Rheingaue , der ViTetterau und
in Hessen sehr verbreitete Benennung für Waldmark~ war 11). - Die Statute machen uns aber in '
ihrem Eingange auch noch mit den drei einflussreichsten Beamten der Hofgenossenschaft:"aduo
9\1tuS, uicedominus, ministeriß.'lis" bekannt...,",J),I'lLWi;J,.:lr,@g§lrx.c2i.?.,.chLElHJt§.•Y0 g te,s,' welci~~m (Ü~
J3.;;:~l~:gl~~~}g:.:l1p,Q..~~J?rä~~;";'t~ti~~; der -ecclesia s. Petri nach Aussen in allen weltlichen Verhält
nissen oblag, wird im Rechtsbuche wenig berührt. \lViI" lernen ihn dm'aus blos als mitthätig bei'

_Q:.ij,tl?l.'.:y.eräusserungen Ccap. XXI) und als weddeberechtigt im Falle des Unterliegens des Klä~

gers im ge~i~litÜclH~;;" Z"veil~ampfe (cap. XX) kennen. Allein dass ihm. auch die EinziehullK.~~E._" ..
flscalischen Stl'l:tfgelder überhaupt sowie ein gewisser Antheil darl:1.n zukam, dass er ferner die

,;:~.~~~;?,~s.s}g~'I:,eit~;~g.:,~~~,;'i!.~~);.~di~~ge~Lin den drei Echtedingen lllld ilie"Verii:etung der Stiftsle'ute
! vor einem;:),uswl1rtigen, namentlich dem Grafengerichte bei schweren ausserhalb des Irnmtllllüits
'-g:~bi~t~~- verübt~~~' Verbrechen übel' sich hatte 18) 1 dürfte als unzweifelhaft auch dann behauptet"
;~~:d~~~"~~~~~n es l~i~ht zumTh~ile au~drücklichdurch den wichtigen Schutzbrief Kaiser Heinrich'sIL
vom 29. Juli 1014 19 ) bezeugt würde, dessen Zweck gewesen ist, die oft verworrenen und be
strittenen Grenzen zwischen der gräflichen Jurisdictionsgewalt und den Gerechtsamen der wormser

,Vögte' festzustellen. Uebrigens tönt dieallgemeine IHage jen,er Zeit über dieRe(l~~t~,~t,~~igk:~i~,~~l,.

Bedrückungen und Missbräuche, welche sich die a,dvocati gegenüber ~hr~~Jb:..!~];:g:§1?e!l~!l,,,~;I;ll1.lJb,t.~~.
•• '" '•.~~,~+..' ••••_.,'~ •__w , ~~."~~_ """•. ,Ift;"'''',.; "......._, ~.••''' '''·~' '''M_..''''\UI.'W.*'.,'~";> 1>.., "",.-,.-.. -,-

indem sie letztere "tam placitdrum nimietate quam violenta exactione(', durch eigenmächtige Ver-
mehrung der herkömmlichen Ding -Zahl sowie masslose FrQhncn und Reichnisse beschwerten 20) i

auch l:1,US ,dem IÜlmme~' und Unwillen verrathenden Vorworte Burcha,d's heraus, welchem wQhl
bei de!1 vVorten "diuersas leges imponentes et infirmiores quosque suis iudiciis opprimentes" solche
pflichtvergessene Vögte -vorgeschwebthabe~~,mögen. Des Vi c e dom s wird ill der Rechtssammlung
selbst gar nicht Erwi1hnung gethan. Es ist dartun anzunehmen, .dass er gleich den in anderen
Stiftsgebieten diesel' Zeit begegnenden "subaclvocati, subadvocatores, adad-vocati"'21) mit einem,
'rheile des l:tll sich dem Vogte zugewiesenen Berufskreises , besonders mit der Stellvertretung für,
.jenen in Fällen seiner Verhinderung sowie der Beitreibung und Verwaltung der Stifts-Einkünfte
betraut gewesen sei. EncUich l:üs. eine völlig mysteriöse Persönlichheit erscheint· auf den ersten
Anblick der ministe.rialis. Es schwindet jedoch das Räthselhafte der Erscheinung, wenn. . - .

'14) Schal1nat 1. c. p. 14.- 15) J. F. Böhmer, Fontes rer. Germ. 2,209. 16) Fr. Zorn'a
WOl'mser Chronik, hl'sg. von W. Arn 0 1d (1857) S. 39 NI'. 56. - 17)v. Mau I' er, Markenverfassung
S.33. A. Becker, Pfalz (1858) S. 340flg. -' 18) Walter a. a. 0.1,211 flg. - 19) Schannat
1. c. p. 40. - 20} Walter a. a. O. S. 214 m. Note 4. - 21) Saint Genois, Hist. des Avoueries en
Belgique (1837) p. 36 ss.
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man im Rechtsbuche zwei Amtleute desselbe~ Namens: . einen Qrts-. oder Gemeindebeamten und
einen. bischöflichen Hausbeamtep. ~ll~fl cheidet. Der Erst~r::i~t':'hi~~-: ~~'d'I~' d~~~~pp. 'ji,"#V~~g~-::---

.......- ....~..- .......,.",._~ ........ " ......~_,, ~ ". -, . ""'(--'" ..... _ . i

meint, und führt in anderen Stellen die Titel ~!~J?-l~~e:.. (capp. XXIV, XXV).2.~,~?~ ..~~l:i~~~:~.: ..Jcapp.
U, XII), aus' welcher letzteren vollständigeren Bezeiclmungsvveise, auch wenn man den offenbar
auf Interpolation beruhenden Lesarten "loci m a gi ster, re gen s loci" in cap. XII Rechnung' trägt,
jedenfalls geschlossen werden darf, dass er der y orsteher einer bestimmten Ortsgemeinde - viel
leicht, wenn eine Wechselbeziehung zwisch~~'dCl~ 'Begl:iff~ll "iÖ~l~s't;};;'d.··,,~o~i;tas,r";;-i;~;~-·;~'grosse

Kühnheit sich ~nterstellEm liesse, der einzelnen societas - gewesen ist, in welcher er eine ver
muthlich nur auf minder wichtige Rechtssachen beschrltnkte Gerichtsharkeit (capp. XII, XXIV,
XXV) auslibte und die Besitzeinweisungen in die Hofstätten (cap. II) zu vollziehen ha,tte. Er
scheint somit den ,,111ino1'es advocati, villicP2), ministeriales" 23) anderer Abteien wenigstens einiger
massen nahezukommen. liVie dem advocatus, standen natürlich auch ~em ministeriali~. ill der
llandb.ß,..lurng_Ji~ILßW)J!&;t:i}p.;ttes. .$~hqff~n zur Seite. Im Rechtsbuche werden sie bald als "scabini"
(capp. XVII, X1.'1I) , bald als "iudices" (cap. II) bezeichnet. Das spätere wormser Recht da:gegen"'- .

~

stellte den zweiten Ausdruck dem ersteren entgegen und begriff unter jenem vier jährlich am Martins-
tage gewählte Stadtbeamte : "scultetus, comes et duo officiarii vulgariter dicti anlm etm an" 2'1).
Von dem zu den höheren Haus-Bedienstigten des Bischofs zählenden l~ministerialis" ist angemessener
unten zu cap. XXIX zu sprechen.

Cap. 1. Si quis cx familia saneti Pehi acl sociam suam legitime venerit, qllicquid

in dotem' dederit et hoc ipsa annum et diem non proclall1atum po.ssidet, si uir prior

llloritur, u:x.or eius totam habeat dotem usque ad finell1 uitae suae. si aütem ipsa moritur.

sine filiis, proxill1i heredes mariti sui dotem recipiant. similiter fiat, si uxor prior

.~oriatur. et quicquidsimul acquisierant, si quiseorumalterum superuixerit, totum

habeatin sua pot'estate etquicquidinde facere ueHt faciat.quocl autem mulier secum

. ad mariillm attulerat, ambob'\lS mortuis, si filiös halmerint, ipsi matris hereditatem

possideant. si autem filios non habuerunt, nisi ipsa traditione impediat, post uitaUl

eius totum ad proximos. mulieris redeat. et si filios simul genuenmt et mater primo

obierit, si quid hereditatis ex matre filiis deuenerat et ipsi 0bierint, hereditas ad· pro

ximos matris redeat.

Die' Statutebeginnen sofoit mit der Lösung einer der bedeutsamsten Lebens - und Recbtsf1.'agen,
indem sie eine Reihe von Bestimmungen über dieVermögens-unCl Erbfolge-Verhältnisse
.der Ehegatt ~ n an dieSlJitze stellen. . In ziemlich getreuer Festhaltung der volksrechtlichen An
schauungsweise werden noch die drei Vermögensbestandtheile des Leibgedirlgs , der Errungenschaft
und des Eingebrachten ausgeschieden. Das Leibgeding --:- mit dem uralten Namen der :!;Jeges:
"dos 'e eingeführt;, setzte eine land" und hof1.'echtlich vollgültige Ehe voraus. Erstere Vorbedingung
liegt in dem Ausdrucke "legitime venire", entsprechend dem deutschen "wif to echte nemen" (Sächs.

22) E. MOll tag, Gesch. der dtsch. staatsbürgerl. FJ:'\3yl1eit2, 483 m. Note k. 23) S a,i n t Gen 0 i s·
1. c. p. 46. - 24) Böhmer a. a. 0. S. 213, 14 mit Eichhorn a. a. 0, S. 217,18.
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Land-R. III, 27) als Gegensatz zu "eine frouwe ze ledeclichen dingen haben" (Schwäb. Land-R.
377 L.), letzteres Erforderniss in den Worten "ad sociam suam" angedeutet, da auf einen Ehebund
mit einer, nicht zum I;1ofverbande gehörigen Frauensperson, wie aus cap. XV erhellt, die Grund
sätze de~ cap. I keine volle Anwendung leiden konnten. Es bestand ,aber die dos regelmässig in
dem mit dem Tode des Mannes beginnenden, dann aber lebenswierigen Niessbrauche der VVittwe .
an Liegenschaften des Letzteren. Ihre Bestellung erheischte daher, auf dass der Frau sofort an
den Objecten der dos ein dingliches Recht (Gewere) erwuchs, die Formen der Auflassung 25),

sowie Einwilligung der nächsten Erben des Oonstituenten (Sächs. Land - R. I, 21 §. 1), so dass
diese bei versäumter Einholung ihrer Zustimm1.ll1g Jahr und Tag lang mittels rechter Ansprache'
("proclamare") die Leibgedings-Errichtung umzustossen vermochten. Von einer Genehmigung des
Hofherl'll schweigt zwar unsere Stelle. Dass es jedoch einer solchen wenigstens dann bedurft habe,
wenn das L~ibgecling auf die Hofstätte sel1:>st gelegt wurde, kann' nadl Analogie des Lehenrechts
(Schwäb.Lehn-R. 60) kal).m bezweifelt w~rden. Löste sich nun die Ehe durch den Tod .eines
Gatten auf und es war dieses i) der Mann, so trat die Wittwe in den wirklichen Genuss de~

Leibgedingsgüter ein, ,während das Eigenthum daran den nächsten Verwandten des verstorbenen
Gatten zustand. Schied da,lln die Wittwe selbst aus dem Leben, so vereinigte sich wieder Besitz
und Nutzung mit dem Eigenthume, und zwar, wenn Söhne aus der betreffenden Ehe vorhanden
waren, in ihrer, ausserdem in der Hand de"!.· llUllmehr nächstgesippten Blutsfreunde des verlebten
EhemaUl;'·s. Es sind dies uralte Rechtssätze, welche wohl in dunklen Umrissen bereits die mero
vingisch-karlingische Zeit CLexSal.7i; Alam. IDoth. etKarol. 55;56 §.1;Baiuv. XIV, 7 §§.1, 3;
9 §§. 2,3; Burgund. 24, 62 §. 2) gekannt 20) , aber erst das fortschreitende Oulturleben zur Ab
klärung gebracht hat. Allffa.llend ist übrigens , dass die ;wi.chtige Frage, wie ,es mit der dos iJn.
Falle einer VViederverehelichung der Witt,ve gehalten werden solle, unsere Statute unbeantwortet
gelassen haben. Allein unfehlbar darf aus der ganz bestimnlten Aeusserung: "uxor totam habeat
dotem u s qu e a d fi n e m vita e" auf die Berechtigung der Frau geschlossen werden, ihr Leib
geding, natürlich unbeschadet der nach, ihrem Tode eintretenden "receptio dotis" durch die Sippe
des ersten Gatten, in die neue Ehe hi,uüberzunehmen, was auch die Ansicht des späteren Mittel
altei's, insbesondere des Sachsenspiegels (Land-R. UI, 76 §. 3) gewesen zu sein scheint27). Starb
dagegen 2) die Ehefrau vor ihrem Manne, so trat, was ebenfriJls schon als Princip der volles
rechtlichen Periode a,ngesehen ,verden muss 28) ,die ohnehin erst mit dem Tode des Letzteren

, möglich gewesene reale Ausscheidung der dos aus seinem Vermögen gar lli'cht ein, und fand mit
hin nur ideell eine "receptio", und zwar unmittelbar von seiner Seite, nicht wie die Statute in
Hüchtiger Kürze sagen, von jener der "proximi heredes mariti" statt. - Die Errungenschaft
("qUiCqlÜd simuI acquisierant'.'), von welcher nach dem altfränkischen Rechte der Ehefrau blos der
chitte Theil (Lex Rib. 37 §. 2; Ansegis. Capituiar. IV, 9), nach dem Herkommen der westfälischen
Sl1chsen die HiJ,lfte (Lex Sax. 48 al. 9) gebührt hatte, wird in unserer Stelle ga,nz de'lll';überieben
den Gatten, und zwar, wie die ViTorte "habeat in sua potestate" erkennen lassen, 'in .der Art zu~'

gesprochen, dass nicht der durch die volksrechtlichen Ausdrücke "sibi studeat evindicare, acci~

pinnt" 'durchschimmernde Gedanke einer Erbfolge .in die "pars s. portio conlaborationis" 29) als

25) Albre c h t,' Gewere S. 223. Siegel, Erbrecht S. 94 Note 383.26) J. Fr. Ri v,e ,De dot~

guali.s sitiu autiq. Getln. legibus (1856) p. 75, 79 'sq. - 27) v. Sydow, Erbrecht nach den Grunds. des
SachsellSp. S.267, 68. A. lYI.. ist Zöpfl, Deutsche PLechtsgeschichte S.644. - 28) Koenigswarter, Hist.
(Te l'organisation de la fa~ille enFrance p."129. - 29) Held, Ehel. ErrungenschaftS. 27.

2
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zu Grund liegend, angenommen werden darf, sondern vielmehr der Rückschluss ~uf eine wirkliche'
schon während der Ehe existent gewesene Gep:leinschaft der Gatten am Errungenen naheliegt 30),
da dem "habere" hiel; völlig der delltsche Ausdruck "behalten" entspricht. - Endlich das Ein
gebrachte der Gatten angehend, Boreden die Statute ausschliesslich von dem "quod mulier
secum ad mariturn attulerat", dabei unwillkürlich an die Sprachweise der Leges zurückerinnernd,
welche auch 'das Heirathsgut der Frau mit "quidquid de sede paternica secum adtulit" (Lex Alam,
BJoth. 55 §. 2} "quicquid de rebus parentorum ibi addnxit" (Lex Baiuv. ,TJII, 14) umschrieben
haben. Es fiel nun das "adlatum" nach dem Ableben der Einbringerin successive 1) auf den
überlebenden Gatten, was sich aus den VlTorten "ambo bus mortuis" ergibt, und 2) auf die
Kinder aus der fraglichen Ehe. Doch darf offenbar bei dem Manne nicht von einer Erbnahme,

I sondern lediglich von einem Fortgenusse des in seinem Mundium befindlichen Frauenguts bis zu
seinem Lebensende oder zu einer anderen Absonderungs-Ursache (Sächs. Land-R. I, 11) gesprochen
werdeT)., während die Kinder gegenüber' der Mutter als wirkliche Erben. zu betrachten' sind. Fand
sich jedoch im Zeitpunkte des Todes der Frau weder der Gatte noch eines der Kinder mehr am
Leben, so kehrte das ganze Eingebrachte an die Sipp e cl er Eh efr a \1 zurück, was auch dann
der Fan war, wenn die Kinder, nachdem sie ihre Mutter beerbt, selbst- und zwar, wie noth~

wendig zu ergänzen ist, ohne leib I ich e Nach kom m e n seh aft - verstorben sein sollten.
Hatte auch der Ehemann ausseI' dem Hofgute Verm~gen besessen und inferirt, so gelangte dieses
gemäss den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Mittelalters im Erbgange zuvörderst an die Kinder,
mit welchen dann die Mutter zeitweise im Beisitze der Güter zu bleiben vermochte (Sächs. Land-R..
m, 76 §. 1), und in Ermanglung von Kindern an die "proxinii heredes 1l1ariti". .

Als iIn Verlaufe der Zeit die freie Bürgergemeinde zu 'Vorms ihr eigenes Stadtrecht entwickelte,
mussten zwar die soeben erörterten hofrechtliehen Bestimmungen über Gatten-Erbfolge zum. Theile
der NeugestalLlmg der Verkehrsverhältnisse weichen, und das fast ganz Franken beherrschende
System der gesanim ten Hand drang auch in Worms durch 31). Allein wenn man bei genauerer
Prilfung finetet, dass nach HinwegfaU des Leibgedings es nur noch einer Hereinziehung des "ad
latum" in die bis dahin auf die "simul acquisita" beschränkt gewesene Gemeinschaft bedUi'fte, um

, den für das neue Güterprincip erforderlichen Bod~n zu schaffen, indem ja der Grundgedanke der
Wiederfalligkeii; des Eingebrachten festgehalten VlTard: so unterliegt es keinem Zweifel mehl', dass.
die Ausgangspunkte des seit dem zwölften Jahrhimderte hervortretenden, zuerst in dem Freiheits
briefe :Kaiser Friedrich's I. vonl 3. Jan.1180 §§. ~-5 32) urkundlich fixirten, danll aber mit wenigen
Abänderungen noch in der Reformation der Statuten, Ordmlllgen und Satzungen der Stadt W orms
von :1.4,98 B. IV Tht IV 'l'it. 6 und B.V Thl. V Tit.'1 anerkallllten ehelichen Güter- und Erb
rechtes 33) bereits in dem Gap. I des Bl1l'chard'schell Rechtsbuches zu suchen seien,

Ca p. H. Lex erit familiae. si quis praedium uel mancipia ili hereclitatem rece

perit et in paupertatelll inciderit et eX hac necessitate hereditatem uendere uolllerit,

prius proximis heredibus suis cum testimonio proponat ad elllendum.si autem emere

noluerint, uendat socio suo cui uoluerit. Si autem aliqllis mansus in lllanum episcopi

iudicio iudicum proucnerit, et si heredum aliquis supersessum ius emenuare uoluerit,

30) Kraut, Vormundßchaft 2,384. - 31) Euler, Die Giiter- und Erbrechte der Ehegatten in
Fi'ankfurt am Main S. 71, ~ 32) S.c1Jannat J. c. p. So. - 33) Hofmann's Eherecht S. 563, 64.

-I.
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detur sibi potestas, ut tali conditione hereditatem accipiat. si autem nuHus heredurrr

saiisfacere uoluerit, illius loci minister cuicunque ex familia mansum illUlU dederit, hic

poetea ftrmus heres erit. si autem aliquis uenerit post duos annos aut post tres aut

plus et dicit: eg'o sum heres , pauper eram, orphanus eram nee habui qui mc pasceret,

ideo extra patriam iui et ibi usque modo, me meo labore concluxi, et uult CUlU solo

testimonio illum, qui iussione episcopi heres ei'fecius est et quia SUUlll manSUlll bene.

excultum et fimatum habet, expellere, constituimus, quia primus nuHus hereelum erat

qui s~persessum ius emenciare uoluisset, ille ftnnus heres' sit, qui a ministeriali heres

effedus est. si heres erat, ·eur aufugerat, cur elomi non seelerat, ut heretlitatem suam'

custodiret'? volumus, ut nuna uox eius clehoc amplius aueliatur, nisi iUSÜl atque

rationabilis causa ibi intelligatur. Si autem aliquis hereditalem lllausum habens Inori~

tur et paruululll hereelelll reliquerit, . et ille heres non potest debitulll seruitium. persol

uere, si est aliquis proxilllior qui ueHt debitulll seruitiulll de praedicto mauso facere,

quousque heres ille ad suos dies peruenerit, ne propter teneritatelll .heredis exhere

cletur heres, concedilllus et constituimus. ut misericorditer agatur de eo rogamus.

Nach Erörterung der Vennögensverhältnisse unter Ehegatten wenden sich nun die Statute zur
Festsetzung derjenigen Rechte, weiche der Sipp e überhaupt in Ansehung der Erbgrundstücke "'--;
denen nach der im Mittelalter allenthalben verbreiteten Ansicht3'l) hier, "\'irie auch im cap. XXI, die
Leibeigenen gleichgehalten .werden - zustehen sollten, ,und es wird zu diesem Ende a) vom Vor,
kaufsrechte der Blutsfreunde , b) von der Wiederlösung .heimfallig gewordener Btiftsgüter durch

,dieselben, und c) von der Vertretung eines unmündigen Hoferben gehandelt.
Unsere Stelle geht zuvörderst von der daselbst zum Erstenmale35 ) quellenmässig anerkannten

Ausscheidung des sippschaftlichen Vermögens in bOlla "in hereditatem recepta" und bona "com,
para,ta vel a1iquo modo acquisita" (cap. XXI), oder nach der jüngeren deutschen Rechtstermino
logie in "ervegut" und "gewu~1l1en gut" 36) aus. Ueber die letztere Gütenwt werden, was die Ver
11usserungefrage betrifft, im cap. lL'U besondere Vorschriften gegeben. Das schon einmal im Erb
gange gewesene Vermögen an Liegenschaften und Sklaven dagegen soll regelmässig u nver ä u s
s erlich sein. Das Hofrecht musste dieses Pl'incipmitdel1l Landrechte theilen, da dort zu den
,hier entscheidenden politischen Gründen noch'd~lS durch die Vera.rmung der Hörigen gefährdete
hOfherrliche Interesse hinzukam31). Es vvird jedoch der Regel eine AusnallIne an die Seite gesetzt:
der Falleheliafter Noth, sogleich durch ein Beispiel "si in pmllJerta,tem inciderit" n11her erläutert.
Offenba,r muss aber dahin auch jede andere Leibesnoth, namentlich "vancnüsse an sille schulde"
(Sch~~Täb. Land-li, 22 Z.'1.2W.) gerechnet werden 38}. Hier konnte' nun eine Veräusserung des
Erbguts .stattfinden , aber nur unter 'der auch im späteren Stadtrechte, z. B. von Lübeck (eod. I
art. 5) ,"'. noch beibehaltenen Voraussetzu~lg, dass zuerst den nachstgesippten BlutsfTeunden in Ge
genwart von Zeugell - damit "he de not bewisen moge mit erfhaftigen luden"(Halllburg. Stadt-R.

34) Beseler, Erbverträge 1, 164. - 35) Gel'ber, l\feditatt. ad locum speculijuris Sax, 1,52 p.5.
Salld)lai1S, Germanist. Abhal. S. 200 Note 69. .:...... 36) Cit. bei v. Sydow a. a. O. 8,183, 84. - 37) Zim·
merle, Stammgutssystem S. 251. - 38) Siegel a. a. O. S. 11~2.
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Y. 1270 A, 8) - der Kauf der fraglichen Grundstücke oder Sklaven angeboten und von ihnen
ausgeschlagen worden wal'. Es wird aber, wenigstens nach der vollständigeren Fassung unserer
Stelle im Hermann-Lünig'schen Texte in den W orten "socio suo" noch eine weitere Beschränkung
der Erbguts- 'Veräusserung beigefügt, dass sie nämlich allein an Hofgenossen - "infra familiam"
(cap. "VI) - geschehen dürfe. Dieser Grundsatz bestand von jeher im Dienstrechte , wie das
schwäb. Land-R. 138 Z. 3 (IiV.) bezeugt, wenn es sagt: "dienstman enmugen auch ir erbe niht
verkoufen wan wider ir genoze" 30), und scheint auch im ältesten Stadtrechte. Wurzel gefasst zu

. haben, da sich darauf gewissermassen die Worte des Gründungsbriefes von Freiburg im Breisgt'U
v· 1120 §. 39: ,,0111nis bmgensiseiusdem conditionis erit cum omni IJossessione sibi comparanda",
im Stadtrodel §. 21 zu grösserer 'Verdeutlichung dahin a,bgeändert: ,,0111nis burgensis huius civitatis
est genoz possessionis cuiuslihet, si eam sibi fm'te voluerit comparare", noch zmückheziehen 40).
Ob aber aus der blosen Berührung dieses Verlü\'ltnisses im vorliegenden und im ca,p. VI gefolgert
werden dürfe, dass die socii ein nach' den proximi heredes zur Geltung kommendes förmliches
Vorkaufs- und beziehungsweise Anfechtungsrecht gehabt habe11 , wie z. B. die "genossen" in den
schweizerischen Hofverbänden und Marken , denen der Eigen und Erhe 'Verkaufende dasselbe zuvor
"bieten" musste - "wollenz den die gnossen nut, S0 mag ers den in der vl'itreite verkauffen wie
er mag" '!l) - ist höchst zweifellIaft. Es mag sich wohl nach den damaligen Zuständen der Rof:'
verfassung von selbst verstanden haben, dass Hofstät-ten nur von Hofgenossen er""orben wurden.

Dem zweiten Abschnitte. unseres Capitels liegt deI' Fall zu Grunde, dass einem Rofhörigen
.wegen längere Zeit hindurch verabSäumter Zinszahlung (cap. XXVI) die Hofstätte - hier mit dem
mehr auf die Gebäude als das Ackerland hindeutenden Ausdrucke "mansus'(42) bezeichnet
durch Urtheil der Rofschöffen abgesprochen und für heimfällig in die Gewalt des Bischofs erklärt

., worden ,ist. Zunächst wird lllm jedem an das Gut wartberechtigten Erben die Möglichkeit einge
räumt, durch Nachleistung ("emendare") der versitumten Abgaben ("jus" s. unten zu cap .. XX'VI)
die Hofstätte an. sich zu bringen, und unzweifelhaft datf hiel'in ein gesetzliches Erwerbsvonecht der
Blutsfreunde vor ande~en Hofgenossen gefunden werden. Erklärt sich aber binnen der g'ewiss auch
hier, ""ie im Land -, Stadt- und Diensb:echte " zu Gunsten der Erben vorgesteckten Bewahrungsfi'ist
von Jahr und Tag 43 ) keiner derselben zur UelJernallme jener Nachzahlungspflicht bereit, so kann
nunmehr jedem anderen Bocius familiae, weIchet sich darum bewirbt, der Ortsrichter im Namen
L,iussione") des Bischofs das caduc gewordene Hofgut in die Gewere geben, und Ersterer erscheint
dann als "heres fn'mus t

', d.. h. als der rechte, gerichtlich zu schützende Erbbeliehene 44), wenn
nicht etwa mit den V\,Torten "heres est, heres effectus est", da ja auch "heredital'e, adheI'edita,re,

~ a,dh.eredare" in Urkunden nicht selten mit der Bedeutung '1'011 "mittere in possessionem" hegeg
nen 45}, blos die vollzogene. solenne Besitzeinweisung ausgedrückt sein sollte. Es ist nun denkbar,
dass nach längst geschehener Uebertragung des Hofguts in dritte ungesippteHände. ~ "post cl u 0 s
annos" . (da schon, wie das cap. XXVI zeigen wird, das Caducitäts -Verfahren ein en fast vollen
Jahres-Zeitraum in Anspruch nahm) "aut post tres" etc. ~ ein ausse.r Landes ("extra patriam")
gewesener Erbe des wegen Zinsschuld entsetzten Grundholden sich bei dem Ortsrichter meldet und
die .Hofstätte an sich ziehen will. Für einen solchen Fall gibt unsere Stelle den Bescheid, dass

39) v. Fü r th a. a. O. S. 290. ~ 40) Gau PP 1 Deutsche Stadtrechte des MAs. 2, 12 Hg. - 41) "'. Se
gesser, Rechtsgesclüchte von Lucern 1,43 - 42) Waih, DiealtdeutsclleHufe S.12. - 43) v. Fürth
a. a. O. S. 363, 64. - 44) Beseler a. a. O. :1,16. 45) Du Gange, Glossar. [ed. Hensche1l1,.
75 col..2; 76 co1. 3, Bes eJe r a. a. 0, S. 17 lit. c.
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den zurückgekehrten Erben der Umstand 'mehljährigel' Abwesenheit allein nun nicht mehl' befähige,
sich des mansus zu unterwinden, sondem dass er noch weitere, eine .erhebliche Entschuldigung
darbietende und dabei rechtlich gebilligte Gründe - also ehehafte Nothfälle, wie Theilnahme am
Kriege oder Gefangenschaft - beizufügen im Stande sein müsse. Durch den Na,chweis derselben
unterstützt, soll aber auch 110ch nach zwei und mehreren Jahren der aus der Ferne heimgekehrte
Erbe die Hofstätte von dem mittlerweile gerichtlich eingesetzten Besitzer zurückfordern können.

Endlich im letzte~ Abschnitte des Cap. II wird bestimmt, dass anstatt eines noch Hnmündigen
Hoferben , damit derselbe nicht aus unverschuldeter Ursache um seiner Jugend willen um das vät~r

liche Gut komme, während der Dauer jenes Zustandes ein näherer Blutsfreund aus der Magschaft
des Vaters die Leistungen an die Hofhenschaft bewirken könne. Da nun dieser StellvertJ:eter nach
der Wortfassung der Statute nicht als identisch mit dem Vormunde des Knaben, fü, welchen. ge
wiss die technische Bezeichnung "mundiburdus" (~ap. XXDI) gebraucht worden witre, angesehen,
aber auch als sich von selbst verstehend behauptet werden darf, dass Ersterem zugleich die Be
wirtllschaftung des' "hereditalis mansus", mithin daran Besitz und Genuss, übertragen worden sei:
so gewinnt das Verhältniss eine der jüngeren Interimswirtllschaft sich annähernde Gestaltung. Qb
das, "ad suos di e s pervenire" als Gegensatz· eines "to sinen ja I' e n kometl" 40) aufzufassen sei,
ist' allerdings aus dem Rechtsbuche nicht zu entscheiden. Da jedoch nach dem Rechtsgebrauche
der fränkisch-hessischen Lande im späteren Mittelalter 47) die Mündigkeit schon mit dem zu~ück

'gelegten zwölften Lebensjahre eintrat, diese Altersstufe aber unmöglich als zureichend zurUeber~

nahme der Hofstätte erachtet werdenkonnte,so möchte' die Behauptung einer hier geforderten,
fi'eilich ihrem Anfangsmomente nach unbestimmbaren voll en Mündigkeit gerechtfertigt sein..

Ca p. m. Si quis in, dominicato nost1'o. he1'editatem habens moritur, heres sine

ohlatione hereditatem accipiat' et postea 'debitam s~rnitutem inde prouideat.

Im Anschlusse an da.s vorausgegangene Capitel wird nun in diesem der erste Hauptgl'lü1dsatz
der eigentlichen Hofl'echts-Erbfolge aufgestellt, dass nach dem Tode eines Hofgenossen dessen Hof
stätte ohne Entrichtung einer besol'lderen Sterbfa11sabgabe an die bischäflicheKammer
auf den nach der Successionsordnung berufenen Erbnehmer übergehen solle. Der Schwerpunkt
unserer Stelle ist demnach in den Worten "silleoblatiolle". gelegen, welche a,us dem F,eiheitsbriefe
Fl'iedrich's 1. vom 3. Jan. 1'180' §§. 5, 6-'-[,u, di~ ·'St~dt'.:w;;;:;;s 48) ihre Erklärung erhalten. Nach
demselben \varen n\i-mlich, wie in. anderen Immunitäten " so allch im W ormsischen zwei Nachlass
H,eichn1sse üblich gewesen: das ,J~.in .ponis mortuorUll1 ratione supellectilis, quaevulgo Bi d e 11 a,
bü teil in veteri libro dicitur"und die "exactio optimi animalis sive pretiosioris vestimenti, quod

. in vulgo houbetl'eht vocatur". Von diesen beiden, wenn auch bei Gotteshausleuten allgemein
herkömmlich, doch immerhin höchst beschwerlich gewesenen Leistungen de, sogenannten Erbtllei~

. lung '19) und des Besthauptes 5°L~.~m.~,.B~~~?-, ..~~1~~]l,~~:~L,~~~~~~.!"~?'fe;~~2sseng~~~1~~~l~_~[J;~,it.:TIi~~~!i;,lJ.;_~
Alleili es scheint sein Vorhaben, da er bald nach der Abfassung des Rechtsbuches mit Todäliging,
auf 4i12JiYi~ersl)enstig1l:<:\it Ulld I{ärte der Stiftsvögte gestossen und dadurch vereitelt worden zu sein..
Denn sonst würde wohl der Kaiser in seinem vorgenannten Privilegiul11 es kaum als eine "impe-

46) "J. Grimm, Rechtsalterth. S. HZ, Kr a 11 t a. a. O. 1 1 145 flg. - 47) C. Ph. Kap p, VerfaSstU1g' der,
Geist!. u.Civil - Gerichte in den Hessen - Oasselischen Landen 1, :26. - 48) S cha n n a t 1. c. p. 85. 
49) Haltaus 1 Glossar. co]. :203.·...c.. 50) J. Grimm a. a. O. S. 366. - 51) v. Fürth a. a. O. S. 371.

, ~;



rialis autoritatis indulgentia" ausgesprochen haben, dass die ihm besonders werthen "cives W 01'

. matienses", wie sie schon vOn der Entriphtung des Buttheils . durch einen älteren Gnadenbrief
(Heiurich's V.vom 30. Nov. 1H4§. 1) 52) entbunden worden waren, so auch für die Zukunft
vom Sterbhaupte entlediget sein sollten. Für die socii fanliliae extra civitatem mag dagegen

. die Verpflichtung zu den fraglichen Reichnissen , wenigstens zU jenem des mortuarium, wie in
anderen Stiftsgebieten so auch in Worms femel' fortbestanden haben. Uebrigens beurkundet
unsere so einfache Stelle, f1:eilich blos andeutungsweise, noc4 'zwei weitere Grundprincipien des
Hou'echts, und zwar 1) dassda.sHofgut als ein untheilbares Ganzes betl'achtetwordensei 53);

denn, wie in den vom "hereditalis mansus" und der "servilis" terra" handelnden capp: II und X,
ist auch hier durchaus nur von Ein e m Erbfolger die Rede, während in anderen den sonstigen
Nachlass eines Hofgenossen betreffenden Satzungen stets die "proximi, proximi heredes" (capp.
I, IV) erwähnt werden i und 2) dass man sich die holi:echtlichen Leistungen "debita, servitus" (s.
auch cap. XXVI) als gleichsam der Hofstätte ankleb end und von dieser getragen - daher
"i n'd e provideat" - gedacht habe.

Ca p. IV. Si quis ex familia llloritur, quicquid indotatum reliquerit, nisi tradi~

tione impeditur, proximi heredes possideallt.

Dem ersten, im vorigen Capitel enthaltenen Erbrechts7Principe reiht sich hier das zweite an,
welches den ausser der überkommenen Hofstätteund den s. g. Erbgütern im engeren Sinne vor
handenen fr ei e n Nach 1ass eines Hofg'enossen zum Gegenstande ha,t. Diesel' soll, soweit nicht
ein.ger~umte Leibgedlngsrechte daran haften (cap. I) oder bereits bei Lebzeiten durch "traditio",
besonders also wohl Vergabungen auf den Todesfall (capp. I, V), darüber verfügt 'ist, auf die dem
Verstorbenen nächstgesippten Freunde, und zwar, wie nothwendig folgt, zu gleichen Antheilen,
jedoch unter Berücksichtigl1ng der im cap. X näher bestimmten Sondererbfolge der Töchter,
übergehen.

Ca p. v. sr quis CUffi manu conitlgis suae CUln testililollio bono aliquam tradi~

tiollem siue in dote siue in aliis quibuslibet rebusfecerit, hoc fumum erit, nisi aHa

res impediat.

Nach Erledigung einiger erbrechtlichenFragen greifen die Stat~te noch einmal zum Rechte
der Ehegatten zurück, und erklären, unter welchen Voraussetzungen und Formen ein Ehemann
aus.:.demseiner Frau zu Leibgeding' (cap. I) gegebenen oder' von ihr eingebrachten oder ~nit ihr
erVlTorbenen, überhaupt also illl'en ..I\nsprüchen unterworfenen "'iTerll1ögen - sofem nicht olmehin
ein rechtliches Hindermss im 'Wege stehen würde - in Kraft bestehende Schenkungen, z. B. an:
eine Kirche zum Heile der Seele, vollziehen könne. Denn dass hier. der vage Begriff "in alüs
quibuslibet rebus" nicht VOn dem Hof- und Erbgute verstanden werden dürfe, bedarf nach den
vorausgegangenen capp. IIund VI keines Beweises mehr. Es kann somit zu jenen "aliae quae
libet res" von den im cap. I aufgeführten Güterarten blas die El'l'ungenschaft und Mitgift, von
welchEm ja dort die Möglichkeit einer "traditio" sogleich beigefügt ist, gerechnet werden. Vor

52) Meine Stadtrechte S. 500,61, - 53) Walter a. a. 0.2,256.
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Allem soll. nun zur Vergabung solcher Vermögenstheile 1) die solenn etldärte Einwilligung der
Ehefrau erforderlich sein. So muss nämlich der hier angewandte technische Ausdruck llcum
manu," wofür in anderen Urkunden die vollere Formel "cum consensu et manu, de consensu et ma
nualiadmissione uxoris" 54) sich findet, aufgefasst werden. Die EhefTau ist aberim gegebenen
Falle deswegen um ihre Zustimmung anzugehen, weil sie Eigenthümerin oder mindestens nächste
Interessentin an den von der Schenkung berührten Gegenständen ist. Sona6h enthält unsere Stelle
lediglich eine Anerkennung des im Sachsenspiegel bezüglich des Leibgedings mit klaren Worten
(Land-R. I, 21) 55), hinsichtlich des Eingebrachten aber wenigstens indirect ausgesprochenen und
durch zahlreiche weitere Quellen dieses Zeit-raums bewahrheiteten Grundsatzes, dass der Ehemann
ohne Bewilligung seiner Fi'au Eigen und Fahrniss derselben nicht veräusserndürfe 56). -Als
zweites Requisit der in Frage stehenden "traditiones" wird dann 2) die Zuziehung fähiger und
glaubwürdiger Zeugen zumUebergabsacte vorgeschrieben, während es einer . "charta s. epistola
fhmitatis", wie sie zur traditio "pro redemptioneanimae" die Volksrechte (Lex Alam. Bloth. et
Karol. 1; Baiuv. I, 1} als wesentlich verlangt hatten, nicht mehr bedarf, nachdem man auch in .
anderen Kirchengebieten schon seit dem zehnten Jahrhunderte von der Annahme der absoluten
Nothwendigkeit solcher Schriftaufsätze zu einfachen Schepkungen a.bgekommen war 57).

Ca p. VI. Si quis praeclium uel hereclitatem suam infra familiam uellcliclerit et

aliquis hereclum suorum praesens fuerit 0t nihilcontraclixerit, uel si absens aliquis.

he1'e(l11111 est, postea resciuerit, et si infra spacium illillS anni hoc reticue1'it, postea

iure carebit.

Die ßtatute setzen hier die im Anfange des cap. II behandelte Materie fort, indem sie nach
t-räglichentscheiden, wie zu verfahren sei, wenn ohne Dasein einer ehehaften :Notfi''';''aie Ver
äusserung von Erbgutsstücken beabsichtigt sein sollte. Die Löslmg der Frage selbst liegt eigentlich
nicht in, sondern zwischen den Zeilen. Eine solche Veräusserung erheischt nih'hlich durchaus' die
Zustimmung der nächsten Erben, welche durch das blose Anbieten der Sache zum kaufweisen
Erwerbe keineswegs indirßct .er-zwingbar ist 58). Doch muss dieser Oonsens als stillschweig~nd

erklärt von Seite des einzehlen erbberechtigten Blutsfi:eundes angenommen werden, wenn derselbe
1) bei dem Abschlusse des Vel'äusserullgsgeschäfis gegenwärtig, keine Einsprache erhob, und wenn
2) der abwesende Erbe binnen. Jahresfrist 59) vom Tage der erhaltenen Kunde des Verkaufes an
gerechnet (lenselben nicht anficht, indem er des Glltes "sik undei'windet mit ordeletl" (Sächs.
Land"R. I, 52 §. 1). Das Re~htsbuch bedient sich hier des Ausdruckes "reticere", entsprechend
dem später für den IDageverlust durch Zeitablaur technisch gewol'denen "sik verswigen an egene·
unde a,n Imyen" oder "an sime rechte" 60).

C a p. VII. Lex erit familiae. si quis ex aliquo commisso iR manus episcopi emu'

iuc1ieio sociorulll peruene1'it, ipse eUlU omnibus suis possessioniblls co c1iiudiectür.

54) J. F.Boehmel', Cod.dipl.:M:oeno-Francoii.u't. 1, 40i 163, - 55) Weiske, Privatrecht nach ,dem
Sachsensp. {3. 33flg. -56) Kraut a. a. 0.2, 450flg. 463f1g. Schwarz, Gütergemeinschaft der Ehegatten
nach fränk, Recht'S. 8,4. - 57) Häberhn, Bearbeitung der in:M:eichelbeClr's Hist.Fris. enthaltenenU:rk.
Sammlung 1, 30 flg. - 58) Ei chh 0 rn, Deutsche Staats- u. Rechtsgeschichte 2,642 flg. - 59) Sieg e1
a. a. O. S. 120 flg. - 60) Ha 1t a 11 s 1. c. col. 1890.

... .... ,.
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In den drei nun folgl;\nden Capiteln beschäftigen sich die Statute mit einigen in die Sphäre
des Criminalrechts gehörig'en Gegenstä,nden, und zwar zuvörderstmit der "ventio in' manus
e pis cop i." Es wal' dieses unzweifelhaft eine eigeneStrafform, welchea.us dem Hofrechte auch
in die jüngeren Dienstmannenrechte überging. So wird dieselbe z, B. ün cälnischen (a. d.
xn Jhdt.) §. 7 unter der Bezeichnung "in potestatem domini iudicari", oder nach der deutschen
Bearbeitung (a. d. XIV Jhdt.) §. :3 "lieb und gut deme bischove urdeilen", angetroffen 61). Un
sere Stelle bestimmt nun, dass, wenn jene Strafe durch Urtheil der Hofschöffen verhängt wird,
der Schuldige mit seinem Leibe und seiner Freiheit ("ipse") sowohl als mit seiner gesammten
Habe in der Ge'walt und Gnade des Bischofs stehen solle, welcher jenen daher in Haft nehmen
oder in Fesseln legen und seine Güter einziehen kann, um sie anderen Hofgenossen zuzuwenden.
In welchen Verbrechensfallen übrigens diese "in manus diiudicatio", welche also von der blosen
Caduzitäts - oder Güterheimfalls - Strafe der capp. TI und XXVI wohl zu unterscheiden ist, einge
treten sei, lässt sich aus d'em unbestimmten Ausdrucke "ex aliquo commisso" nicht entl1ehmen.
Offenba.r 111üssen es schwerere Delicte, vielleicht gegen den Hofherrn selbst gerichtet) gewesen
sein, da auch die anderen diesel' StTafart erwähnenden Quellen sie blos als die Folge von Todt
schH1gen an Standesgenossen kennen 62). Vielleicht 'vermag aus dem vorliegenden Capitel die
fühlbare Lücke des' cap. xxxn gedeckt zn vverden.

Ca p. VIII. Si quis cunl aliis, quos secum adduxerit, alicui ex societatesua

aliquid iniustitiae fecerit, ius erit familiae, ut se tantmn et s11,os uiros una satisfac

tione reconciliet, et unusquisque aliorum semetipsum propria satisfactione reconcilieL

Dieses zweite strafrechtliche Capitel bietet einen nicht unerheblichen Beitra.g zur Lelwe von
der Th'eilnahme an einem Verbrechen dar. Es wird nämlich der Fall vorausgesetzt, dass
Jemand zu irgend einem z. B. an seinem Gemeinde- oder Markgenossen zu verübenden Frevel
sich mit anderen Personen verbunden und dann mit ihnen gemeinschaftlich, ihre Hau dlungen leitend,
die verabredete That vvi.rklich ausgeführt hat. Nach der Anschauung der alten Vollrsrechte würden
diese "viri adducti" zum Hauptthäter in einem s. g. "contubel'llium" (LexSaL emend. 14,1) 63),
nach den Quellen der späteren Zeit im Verhältnisse von "Folgern, sequaces" gestanden haben,
denn "da,z ist unde heyset eyn fulge" -:- iehrt uns das RBuch nach Distinct. IV, 8 d. 1. - "wan
eyner, czwene, dry, fir adder mer lute mit eyme zculoufen, wen hel' eynen beschedigen wil sines
libes" 64). Die Statute bestimmen nun: 1) wer mit Gefolgscl1aft ein Ungerichte verübt, zahlt die,
gesetzliche Sülmbusse, jedoch nur einmal, olme dass die geschehene Zuziehung von Gehülfen einen'
e.rh~hendenEinfluss zu aussel'll vermöchte. 2) Aber auch jeder der Folger za,hH für sich die'
volle Sühnbusse. Denmach stehen sich principmässig Hallptthäterschaft und Folge bei vollendeten
Verbrechen in Ansehung der strafrechtlichen Wii'kungen volllwmmen gleich - ein' Grundsatz,
welcher in der Ka,rlinger-Zeit zwar nur noch Ausnahme gewesen 65) ~ im reiferen Mittelalter aber
im Land- und Stadtrechte zur Regel erhoben ward, so dass selbst die dem Hauptthätel' gedrohte
Leibes - und Todesstrafe zugleich die Folger miterreichte 66)) wie dies z, B. üi Hinsicht auf die

61) v. Fürth a. a. O. S. 513:519. - 6~) Y. Füdh a. a. O. S. 386,87. 63) Wilda, Straf-
recht der Germ, El. 61~ ftg. - 64) 0 sen b r ü g gen in der Ztschr. f. dtsch. Recht 18,. 84 flg. R. J 0 11 n,
Das Strafrecht in Norddeutschland ZUl' Zeit der Rec11tsbücher 1; 215 flg. - 65) Wild a a.a. O. S.624. ~
66) Johna. a. 'O~ S. 2?-4, 25.
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Tödtung aus dem bereits in der Einleitung erwähnten und zu cap. XXX näher anzuführenden
wormser "pra.eceptum" Kaiser Heinrich's H. von 1023, und bezüglich des Strassenraubs aus dem
allegirten RBuche nach Distinct. IV, 9 d. 1 erkennb~r ist. - Auf den Umstand, dass der An
gegriffene der "societas" des HauptthMers angehört, darf übrigens durchaus kein Nachdruck ge
legt werden. Es ist dessen nur, weil er in vielen oder den meisteJ;l Fällen zutreffen mag, gleich
sam beispielsweise Erwähnung gethan.

Ca p. lX. Ins el·it familiae, ut de vueregelclo fisgilini hominis quinque librae ad

cameram recldantur. etduae librae et climiclia amicis eius oontingant.

'Dieses dritte strafrechtliche Capitel endlich stellt den Normalansatz, des Wer gel d es auf. Es
e1'scheint jedoch zweckmässig, der Erörterung der Stelle einen Ueberblick der Geld- und Werths
verhältnisse, wie sie im mittleren Deutschland, namentlich am Oberrheine, um die Zeit der Ent-,
stehung unserer Statute sich entVirickelt hatten 6;), vorauszuschicken, und damit zugleich die Er
klärung von einer Reihe ,~reiterer Capitel in diesem Punkte vorzubereiten. ,:,Die' Statute erwähnen:

. "lib r a" (in anderen Quellen "pondus, marca" geheissen), Pfund; "un ci a," Unze; "s 0 li d u sec
Schilling; "dcnarius" Pfenning.' Hievon begreift dielibra 12 unciae oder 20 solidi, die uncia
12/3 solidi oder 1 solidus 8 denarii, der solidus 12 denarii. 'Berechnet man nun nach unserelll
heutigen Münzsysteme, dem 24 1/ 2 Gulden -Fusse, den solidus auf 1 fl. 7 b., so beträgt die libra
22 fl. 20 b., die uncia 1 fl. 512/3 kr. und der denarius 5;/12 b. - Das cap. IX bestimmt nun,
die Grössedes Wergelds des Fis calin en. ·Es ist dafür, wie auch im cap. XXX der ächt-deutsche
volksrechtliche Name "vueregeldlls" beibehalten; während unter "satisfactio" (capp. vm, XXIII)
und "iustitia" (cap. XX) die im cap. xrn näher beschriebene Bus se verstanden werden muss.

'bas fiscalinische Wergeld soll nun 7 1/ 2 librae = 150 solidi [167 fl. 30 Irr.] betragen, und davon
fliessen zwei Drittheile in die bischöfliche Kammer, das dritte aber erhält die Blutsfreundschaf-t
des Getödteten. Eines' Wergelds des. ,id ag e v uar d u s" gcschieht nicht Erwlthnung..,;':-Dass m;

aber ein solches gehabt, dieses jedoch olme Theilnahme der Vei'wandten gänzlich in die Kasse des
Bischofs geflossen sei, da,rf mit Bestimmtheit behauptet werden. Denn 1) im cap. XXX, welches
von cler rrödtung olme irgend eine Beziehung auf einzelne Classen der Hofgeliossen handelt, wird
ganz allgemein die vVergeldsleistung in den ViTorten "vueregeldum reddat", a.lso mit wohl absicht
licher Unterlassung näherer Bezeichnung des Empfängers, .vorgeschrieben; und 2) gleichzeitige,
auch geistlichen Gebieten angehörige Hofrechtsquellen ordnen ebenf~111s, ohne Beschränkungen an
zufügen, bei allen an Gotteshausleüten bega,ngenen Entleibungen ein an. den Abt zu entrichtendeg .
Wergeld an. So. heiset es z. B. iIi dem dui'ch die Schutzbriefe Kaiser Heinrich's m. VOl~ 1056 und
König Hdnrich's IV. von 1065 68) urkundlich festgesetzten Hofrechte des S. Maximins-Stifts zu Trier,
welqhes doch, wie bereits VOrkam 1 unter seiner "familia" auch ,ßagescalzci" hatte: "si quis ex
familia interfectus fuerit, ]Jl'ecium illius, id est wel'egelt, si sine advocato acquiri IJote}'it; totUll1.
abbatis erit; si autem per advocatum acquisitul11 fuerit, tercil1ll1. partem advQcatus habebii" 69).

"oa p. X. Ins crit. si ex familia tiir aliquis 'et l..1xor eius obierint et filiulll oum

filia reliql..1erint, filius hereditatem seruilis terrae recipiat, filia autern uestirnenta matris

67) l\fone in s. all. Ztschr. 2, 392flg. Merke1, Lex A1am. p. 132 not. 23. - 68) Hontheim 1. c.
.p. 400, 409 col. a. - 69) S. auch Arnold, Freistädte 1, 66.
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et operatam peculliam accipiat. reliqua quae remanserint in omnibus aequaliter inter ,

se partiantur.

Von ihrer Ausbeugung in das strafrechtliche Gebiet kehren nun die Statute wieder zu jenem
des Erbrechts zurück und reihen den beiden in capp. ill, IV bereits gelösten Hauptfragen noch
die dritte an, wie nämlich nach dem Ableben der Eltern zwischen den vorhandenen
S öh n enun d T ö ch te I' n das Erbe zu theilen sei. Es wird hier zuvörderst von dem übrigen
Nachlasse die "terra" ausgeschieden. Sie ist "servilis" genannt, weil von ihr, wie im cap. m es
heisst, "debita seruitus prouidetur", ohne dass also an die alte Eintheilung der mansi s. hobae in
"serviles, licliles, ingenuiles" 70) , ,welche allerdings um diese Zeit auch im W ormsischen bestanden
zu haben scheint 71) und in an'deren Stiftsherrschaften noch im zwölften und dreizehnten Jahr
hunderte begegnet 72), gedacht werden dürfte. Dieses eigentliche Hofgut soll nun mit Aus
schliessung der Töchter an den Sohn fallen, und sofern mehrere Söhne vorhanden wären,
gemäss dem zu cal). mangedeuteten Principe, nur an Ein end er seI ben. Ob aber, wie sich
die loener Hofstatute von 1363 §. 50 ausdrücken, "die oldeste sohune were neger by den lande
tho blyven, dan die jüngste" 73) oder umgekehrt, ob mit alideren 'Worten Majorats- oder Minorats
Erbfolge in den wormser Stiftshöfen damals gegolten habe, lässt sich aus unserem Rechtsbuche '
nicht entnehmen, da es doch zu gewagt sein würde, von dem "l)arvulus heres" des cap. II auf
die zweitg'enannte Successionsordnung zu schliessen \lnd etwa den dort aufgeführten "proximior"
flir einen älteren Bruder des Unmündigen zu erklären. vVie gestaltet sich aber die Sache, 'wenn'
der Verstorbene gar keine Söhne, sondern blos Töchter zurücklässt? Es ist diese Frage besonders
wegen der aus ihrer Beantwortung für das' cap. XIV zu ziehenden Folgerungen, nicht gleichgültig.
Offenbar darf nun hier übel' den Wortlaut der Statute nicht hinausgeg'angen und denselben die
Idee unterschoben werden, dass der Frauenstamm in der Succession in das Hofgut dem gesammten
Mannsstamme nachstehen müsse. Denn dieses strenge Pl'incip lässt sich, wenn auch bezüglich
des Erbganges in die alodis im fränkisch-thüringischen Volksrechte (Lex SaI. 59,4; Rib. 56; 4;'
Angl. et Werin. 1, 801. 6) begründet 74), doch nicht als fortbestehend in der Zeit des eilften Jahr
hunderts für die Erbfolge des Hofrechts erweisen. Vielmehr beurkunden die jüngeren Quellen des~

selben 75) ausdrücklich, dass in Ermanglung von Söhnen dieI-Iofstätte in die Hand der Töchter
gelangte, und da,s Gleiche ergibt sich selbst für die Epoche des Burchard'schenRechtsbuches aus
den Statuten Erzbischof Ruthard's von Mainz für. die fritzlarer Hof- Insassen von 1109, welche le
diglich eine Bestätigung uralten Herkommens gewesel1, und daher auf ferne Vergangenheit zurück
weisen, indem das cap. 6 derselben bestimmt: "si autem quisquam filioruIll' de extranea muliere
genitorum infrapotestatem moguntine ecclesie uxorem duxel'it ,ipsa 'uxor et, filii, qui nascentur
ex illis, hereditatem obtinere possunt, eidemque iuri filia de aJiena muliere habita, sUbiacet, si virum
de mogontiensi episcopatu acceperit" 76). Denn was hier von der aus einer Ungenossen-Ehe er
zeugten Tochter gesagt ist, muss doch umsomehr von deljenigen behauptet werden, welche aus
der Verbindung eines "socius" mit einer "socia familiae" absta)llmt. ~ AusseI' der "terra" wird
aber von dem elterlichen Nachlasse noch weiter ausgeschieden, was die Mutter an Bekleidungs-

70) Gu Ib' ar d, Polyptique de l'abbe Irminol1 :1, 582 ss. - 71) Vgl. z. B. Dip1. Burchal'di a. 1016 b.
Schannat 1. c. p. 41. - 72) Caesarii Heisterbac. Glossae ad l'egistr. Pl'umiel1ße b. Hontheim 1. c.
p.ß62.- 73) J. Grimm, Weisth.3, 151, - 74) Reyscher in der Ztschr. .f. dtsch. Recht6, 266fig. ...,-'
75) W'a:1 tel' a. a. 0, 2, 256 Note 15. - 76) Kindlinger , Gesch, der deutschen Hörigkeit S. 23'1.
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stücken (mithin auch Schmuck, wenn hier die Rede davon sein kann) und anderer withrend der
Ehe von ihr mit eigener Hand für den Haushalt erarbeiteter Fahrniss 77) besessen hatte. Diese
eine Niftelg-erade im Siline des Sachsenspiegels (Land-R. I, 24 §. 3) bildenden Gegenstände
gebühren als Sondererbe den Töchtern, und zwar, wenn mehrere derselben am Leben sind, zu gleichen
Theilen 78). ~ An dem nach Abzug des Hofgutes und der Gerade bleibenden Vermögens" Ueber
reste endlich g-ibt es keine Erbvorzüge des Geschlechtes mehr.

C a p. XI. Haee etiam lex erit familiae. si. quis praedium uel maneipia in heredi

tatem aeceperit et in lectum aegritudinis ita inciderit, ut equitare aut per se ambulare

non possit, praediuil1 suum uel mancipia heredibus suis alienare non poterit, nisi pro

anima sua aliquid inde dare,libuerit. alium suum quaestum det cuieunque libeat.

Es handelt dieses Capitel von den letztwilligen Zuwendungen, und schliesst daher
einerseits den Kreis der erbrechtlichen Bestimmungen unseres Rechtsbuches ab, während es ander
seits zu den capp. TI, V, VI, welche von deT Vermögens-Verfügung unter Lebenden gehandelt
haben, ergänzend hinzutritt. Auch hier wird wieder von der Sonderung des Gewinngutes vom
Erbgute ausgegangen. Ersteres ist mit "quaestus" bezeichnet und es mag darunter zunächst nur
das einseitig durch Arbeit und Sparsamkeit Errungene im Gegensatze zum gemeinsamen Gatten
Erwerbe (cap. I) zu verstehen sein. Deber dieses können' vollgültige Anordnungen selbst auf
dem Siechbette getroffen werden. Was aber die bona "in hereditl1tem accepta" angeht, so setzt
eine rechtswirksame durch Auflassung vermittelte Vergabung von solchen den nötbigen Falls durch
Proben zu erweisenden Besitz ungeschwächter Körperkraft voraus. .Als Kennzeichen des 'Daseins
derselben werden der s. g, Vorritt, natürlich mit Rossbesteigung "sunder mannes helpe" (Sächs.
Land-R. I, 52 §. 2), und das Herumgehen "dn stab, [m stangen und an hilf" 79) namhaft gemacht.
"Deber das Bettbret" 80) vollzogene Zuwendungen an ungesippte Rand, wodurch dem Wartrechte ,
der Blutsfreunde Kränkung geschieht, sind mithin unkräftig. Eine Ausnahme hievon macht nur
das "seelengerede", ein Reichniss .an ein Kloster oder eine Kirche zur Stiftung jährlicher See
lenmessen ("pro anniversario") oder zu anderen frommen und milden Zwecken, welches - fl'ei
lich stets nur in mässigem Umfange ("aliquid") - auch aJ:!.l Erbgute ("inde") bestellt zu werden
vermag.

Ca p. XII. Ut in omnibus locis ubicunque fieri possit declinentur periuria, qualis

eunque sit ex familia qui eum socio suo siue in agro siue in uineis siue in illis

leuioribus rebus aliquid iniuste feeerit, et se ad ministrum loci prodamauerit, uolumus,

ut illius loci minister eum subiectisconeiuibus, suis sine iuramento hoc determinet.

Die Statute sprechen hier zum Erstenmale .das durch ihren ganzen übrigen Theil. sich hin,~

durchziehende Prinzip möglichster Einschränkung der Eide zum Zwecke ,der Verhütung von
Meineiden aus. Es soll nämlich das Ortsgericht - das städtische wie jenes "extra civitatem",
welchem letzteren natürlich ländliche Hofhörige als Schöffen beisassen - auf Beschwerden, welche
Privatrechts-Störungen zum Gegenstande haben, dieselben mögen sich nun auf Eigen oder Fahr-

77) DuC an geI. o. 4, 714 001. 3; - 78) Gaupp, Germanist. Abhcll. S. 91. -, 79) Alt'dorfer Rot
rodel Y. 1439 §. 25 b. Grimm, Weisth. 1 , 13. - 80) Cit. b. Endemanu, Keyserreoht S.72, 73 (Note).
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niss (hieran ist wohl bei den "leuiores res" zunächst zu denken) beziehen, ohne Zulassung
von Eiden, also blos den Beweis durch Zeugniss und Urkunden gestattend, seine Entscheidungeli

geben.

Ca p. XIII. Et hoc est constitut1.1m, ut si rtuis fisgilinus homo ex familia rem

a1iquam magnam ue1 paruam ad iniusticiam patrauerit ,ad baunUl1l episcopi, quinque

. solidos ut dagevuardus uadietur et quinque solidos compollat ei cui illiquitas facta

est, si de eadem societate est. et si ·extra suam societatem est, una ullcia yadietur.

et nihil iuret.

Den HauptinhaJt dieses Oapitels ma,cht die Festsetzung der Grösse a)· des Ge w e d des, "v1;\,

dimonium" 81), im Gegensatze zuin eigentlicllCn "bannus" CcapIJ. XX, XXIII, XXVII, XXX), sowie
b) der Bus se, "satisfactio s. iustitia" (vgI. zu cap. IX) bei solchen vViderreßhtlichkeiten aus,
welche zwa,r einen straf1'echtlichen Oharakter, jedoch nicht die Natur selbstlLndigel', in deli Statuten
besonders hervorgehobener Missethaten an" sich tragen. Hier wirdliun von einer Berücksichtigung
der hofrechtlichen Sta,ndesverhiLltnisse gänzlich abgesehen und blos dem Umstande ein Einfluss ge
stattet, .wenn der Verletzer und Verletzte einer und den;e1ben Ortsgemeinde angehören. Alsda,nn
soll niLmlich - offenuar, weil dtt:> verletzte. Friedensband ein engeres und darum heiligeres gewe· .
sen - die \fiTedde grösser sein llnd gleich der gaugrMlichen in den ihr noch unterliegenden Re
servatfällen S2) fünf Solidi betra,gen, welcher Umfhng aUßh für die Busse festgestellt· wird. Sind
dagegen der Thäter und Beschädigte keine Gemeinde. odel' Mmkgenossen, so fällt das Gewedde·
auf den dritten Theil der ersteren Summe, eine Unze (= 12/3 solidi) herab. vVie gross aber die
natürlich auch hier dem .BesclüLdigten gebührende Busse sein solle, wird nicht gesagt. Es da,rf
daher angenommen werden, dass sich die. Minderung der 'Wedde auf sie nicht miterstTecke. -

, Unser Oapitel enthli,U übrigens noch eine zvveite, in den Schlussworten angedeutete Bestimmung
und muss in diesel' Beziehung als die Fortsetzung des vorigen angesehen werden. Es dehnt
Dämlich die. Ausschliessung der Eidschwüre H,uchauf die· gerichtlichen Verhn,mllungen in elen vor
erwähnten Vergeh ensfällen aus. Dttbei wäre es ,jedoch völlig unn).otivirt', "vollte ma,n das "eI.
nihil iuret" in seinem Anwendungs" Umfange allein auf den unmittelbm' vorausgehenden Satz "e1.
si extra smUll societa,tem etc." einschrlLnken.

L

Ccip. XlV. Et siquis nupserit ex clominicato episcopl 1Il bencücium ~llicl1ius

suorulll, imis sui reS]Joncleat CI,cl clominieatUJJl episcopi. sin autem ex benefleio in do

.minicatul1l episcopinupserit, rebus suis 1'e8p ondeat domino beneficii.

Es i"inl in diesem ob seiner cCillcisenFasslUlg ziemlich dunklen Oapitel ten der Spitze einer'
l~eihe speciel1-hofrechtJicher Fragen zLlvürclerst jene mrl'gevv0rfen, ob in den heidel1 Fällen, wenn
durch Verehelichung 1) ein socius Jamiliae s. Pe1.ri zügleich Lehensmanl1 einer underel1
Grundhel'l'schaft, und 2) ein ausserstiftischer Lehen,sbesitzer zugleich Hofgrunelholde des Bischofs
von yVorU1s iverden sollte, hiedurch die, VerpJlichtungen jener 'Personen, wie sie bis dahiu gegen
ülJer ihren Hof-und LeherJsherrl1 bestal1den ll~l.tten, eine Aenderung erleiden? Die Bedingungel1

81) Heinrici TI. imp. pl'aeCe]lt. a. J014 b. Seha,Jlna,t J. c. p. 40. - 82) Pnlecept. eiL J. c, Jl'~O., 41.
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für die Möglichkeit solcher complizirter Güterverhältnisse als Folge von Heirathen waren nicht
nur in Ansehung des letzteren Falles, wie bereits zu cap. X ausgeführt worden, sondern auch
bezüglich des ersteren gegeben. Denn eines Theils stand dem Eintritte der Hofgenossen in irgend
einen die Interessen der eigenen "familia" nicht geradezu gefährdenden Lehensvel'band durchaus
Nichts im Wege, wie denn z. B. die fl'itzlarer statuta .Ruthardi cap. 9 ausdrücklich erklären: "Item
jus est, ut quilibet causa beneficii se subda:t dominio, cujus voluerit, si tantum ilIe advocati inimicus
non sit i si autem post prestitum beneficium ille dominus advocati hostis factus fuerit, qui benefi
ciumacceperat, quam diu potuerit, illud retineat, et in parte adversarii· domini sui nullatenus com
pareat" 83). Andern' Theils war es aber auch nicht ganz ungewöhnlich, dass die 'röchter von
Ministerialehl. bei Abga,ng von Söhnen, - freilich immer nur unter dem Titel einer lehnherrlichen
Begnadung - die väterlichen Benefizien empfingen. So berichtet uns z. B. Oäsarü).s von .Heister
bach (t um '1240) von der Abtei PrüIll 84): "Praeterea sciendum est, si aliquis ministerialis ece1e
siae obierit, et non filiu111 sed filiam de familiaecclesiae supersLitem reliquerit, quod D. abbas de
bona et pia consuetudine potest eam de feodo patris sui infeodare." ~ Das Rechtsbuch löst nun
die vorwürfige Frage dahin: Ueberkommt ein Hofgenosse ein bereits innerhalb seiner Sippe befind
liches Lehengut ("beneßcinm alicuius s u 0 r um") durch Vermählung mit der Tochter des letzten
Besitzers desselben, so muss er noch wie zuvor nach Massgabe seines hofrechtlichen Standesver
hälLnisses ("iuris sui", s. cap. XXII) dem Bischofe von ,Norms Abgaben und Dienste leisten'
("respondere" i. e. IJraestare, solvere) 85). Und desgleichen hat e~er in Folge angeheiratheter Hof:'

. stätte in' die fa.l11ilia, s. Peü'i eingetretene Lehensmu,J1n von seinem Beneßzialgute ("rebussllis") an
die Lehenshel'l'schaft auch femel' die herkömmlichen Reichnisse, zu entrichten.

"k"/ Ca p. XV. Si quis ex familia alienalll luorem ,acceperit, instmn est, utquanc10

I \,bierit c1uae partes bOllOrUll1 suornm assumantur ac1 manum episcopi.

Diese Bestimmung findet· 511j'e Vervollstu,ndigung und ErkHLl'lmg in dem von Kaiser KOl1rad 11.
bemkundeJ,en und besttLJigtenRofrec.hte des Klosters Limburg von 1035, dess~n hierher gehörige
Stelle hmld: "omnium pmenominatorum [sc. ecclesiae' fmnulorum] jus est, quod si eonnubia, dEi
,tliena fhmilia sortiti fuerint, ei; si a,bbati phwuerit 1 cum sacrl1,mentoclivortium facere, poterit; si
simuL pel'lntl,llserint, 110st obitrllTl vil'i duae ptt1'te8 substantiae ejlls axl cmtmn aJJbatis pertineant,
tertiam UXOl: et filii ejus obtineant((86). ~Ul' das Recht, na.ch Belieben die geschlossene Ehe wie-,
der aufzulösen, lmt' sich Bischof Bl).l·el1ttrd nicht vorbehalten. Nt1ch a.mleren gleichzeitigen Hof:'
staJuten wal' übrigens bald elen Hofgenossen die Ehe nur mit den Angehörigen eines bestimmtell
anclel'en I-Iofverbandes 1 wie z. B. den socii familiae s. Maximini zu Triel' blos mit Glie-dern der
erzstift.ischen ütmilin, s. Pe(.ri chtselbsJ,S:i), gestatte-t, lmld zogen solche Mischehen für die darin
erzeugten Kinder ,weni:l nicht; die Gna,de desYog(.s in Mitte trat, 'den \Terlust des Hofgutes lit1eh
sich, wie solchesnmnentlich die Rutlm1'd'schen Sta.tute (C8.p. G) 88) miet mehrere jüngere Eoli'echte
aussprechenSO) , während andere dafüi,'der Fnl,u und den Kindern ge'lNisse Abga,ben, insbeflOndel'e
einen ,FUl1'1ichen vVf1chszins an die Kirche auflegen 00). Eine höchst seltene Erscheinung endlich

83) Killdlillgera.(L. O,S. 232. - 8~) Glossae atll'cgistr. Pl'umicllse X'§. 3 1. e. p. 668,col. J. ~
85) Dn Qange l.e. 5, 730nr.2. - 86) Hansselmalln; DesHausesHohenloheLandes~Hoheit2, 162.·.,---,
87) I-IollthGim +. c. p. 401 , 409. - 88)'Kindlinger a, a. O. S.231. 69) Ders, 8. 475 , 77. ~
90) Der s. 8.658.
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ist es gewesen, wenn in einer Hofgenossenschaft derartige Ehebeschränkungen gar nicht
bestanden 91).

Ca p. XVI. Ius erit, si fisgilinus homo dagevuardam accepit, ut fllii qui inde

nascantur secundum peiorem manum uiuant. similiter , si dagevuardus fisgilinam mu

'lierem accepit.

Diese Stelle enthält eine Anwendung des besonders in Schwaben und Franken verbreitet ge
wesenen, auch reichsgerichtlich anerkannten Princips: "partus conditionem semper sequi debet
viliorem" (Sent. Rudolfi I: reg. a. 1282) ,,,diu Kint gehoerent nach der ergern [boesen, lihtern]
hant" (Schwäb. Land-R. 55 Z. 80 W.) 92) auf die ehelichen Verbindungen zwischen den heiden
Standesclassen der familia s. Petri.

Ca p. XVII. Ius erit familiae. si quis in placito iniustulU clamorem fecerit aut

iratus de sua sede recesserit uel in tempore ad placitum non uenerit, et in hoc a con

sedentibus superatus non fuerit, nihil iuret, sed in testimonio scabinorum sit.

Es folgt nun eine Reihe processualischer Bestimnwngen, deren. erl3te den s. g. Dingfrieden
betrifft. Wie allenthalben, begann nämlich auch in \J'iTorms jede Gerichtsverhandlung mit dem
feiel'lichen, Gebote an die Anwesenden, Zucht, Ordnung und Stille zu wahren. \J'iTer sich nun
dawid,er durch "unlust" d. i. ungebührliches Benehmen - wie die jüngeren Weisthümer in' be
merkenswerther Uebereinstimmung mit unseren Statuten sich ausdrücken: "durch hastig muth und
scheltwörter; durch hasswort, neidwort, streitwort, scheltwort; dadurch dass 'er aus ·s·einerzahl
geht 0 der des andern statt besitzet sonder urlaub" 93) - auf erhebliche Weise verging , war, wie
schon nach dem ältesten 94), so auch nach dem Rechte des späteren Mittelalters bussefällig. "Wir
gebieten disem dinge VTide" - .heisst es im freiberger Stadt -R. von 1294 XXXII, 2 - ;,wer in
breche mit worten, daz ge im an sine pfenninge, und wer in breche mit den werken , daz ge im
an sinen hals" 95). Desgleichen verfiel auch ih eine geringe Geldstrafe, wer durch zu spätes Er
scheinen im Gedinge die Ruhe störte, er rnüsste .denn eine ehehafte Entschuldigung für sich gehabt

. haben, z. B. "si id probare poterit, . quod lucescente die ,i;' qua placituin esse debet, equo vel
pede pro posse festiuaverit; similiter si flumen vadosulll imbribus vel gla.ce accreverit, ut vocatus
ad placitum nec pede nec equo transire possit" (stat. Ruthardi cap. B}9ß). Der entscheidende·
Zeitpunkt war aber hier. offenbar, da der Richter "des irsten O1~deles. vraget, of it ding tiet si"
(Sächs.Land-R. I, 59 §. 2), worauf nach allgemeiner Rechtsübung (Richtst. Landrs. I, 8) erst
die Anzeige des Bauermeisters über die ausgebliebenen Dingpflichtigen und die Verfällung derselben
in das Gewedde erfolgte. Die dritte gewöhnlich angeführte Verletzung des bingfriedens, die s. g.
"dingslete'(97), d. h. Verlassung' der Gerichtsversamn1lung vor förmlichem Schlusse derselbell ohne
des Richters Erlaubniss (Sächs. Land-R. a. a. 0.), 'wird in Unserer Stelle übergangen. - Ereignete

91) Bspl. b. Walter a. a. O. 2, 56 Note 11. - 92) J. Grimm, Rechtsalterth. S. 324, 25. Walter
a. a. O. 2, 31. Hillebrand, Deutsche Rechtsspl'ichwörter S. 20, 21. - 93) Cit'. b. Grimm a.a. O.
S. 853, 54 u. Ho m e y er, Der Richtsteig Landrechts S. 437 Hg. - 94) W il cl a a. a.O. S. 238 Hg. 
95) Schott, Samml. zu den Deutschen Land· u. Stadtrechten 3,259. Vgl. auch Weich.bildsglosse b, Ho
meyer a. a. O. S. 399. - 96) Kindlinger a. a. O. S. 231. - 97) Ho me y e I' a. a. O. S. 436, 530.

'.,
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sich nun ein solcher Störungsfall , so wurden zuvörderst die in des Ruhestörers Nähe gesessenen
Dingleute als Urkundspersonen gehört. Reichte aber deren Aussage zur Ueberführung nicht aus,
so konnte unter Ausschliessung eines etwa vom Angeschuldigten begehrten Reinigungseides [was
wieder eine Consequenz des im cap. xn niedergelegten Princips istJ jenem auf das blose Zeugniss
der Schöffen hin seine gebührende Ahndung werden, so dass hiedurch gewissermassen die Schöffen
die Bedeutung einer Aufsichts- und Rügebehörde in Ansehung der Aun'echthaltung des Gerichts
friedens annahmen.

Cap. XVIII. Lex erit familiae, ut unusquisque eum socio SUD iuret eum una

manu. si propter faidam ·erit, eUIu VTI. et episeopo similiter.

Di~seszweite rein~processualischeCapitel handelt in höchst aphoristischer Weise vomEinei de
und der Eidesh ülfe. Darf hier als feststehend vorausgesetzt werden, dass mit dem Ausdrucke
"cum septem" (sc. manibus) nur der gewöhnliche Selbsiebenteid (,Juramentum per manum selJti-

. mam") 98), nicht ein ganz ungewöhnlicher Achtereid gemeint sein könne, dass mithin die Statute
in die "septem manus" jene des Hauptschwörers selbst miteinrechnen , was allerdings für das Zeit
alter der Vollrsrechte bezüglich des wichtigen Zwölfereides noch keine ausgemachte Sache ist 99):

so muss folgerichtig auch die "una manus" jene des Hauptschwörers sein, und wir haben daher
nicht an den schon in der Periode der Leges sehr. selten gewesenen Eid "cum uno sacramentaIi"
(Lex Baiuv. 1, 3 §. 1; Vffi, 2 §. 4), welchen auch die späteren Rechtsquellen nur hie und da
einmal als ,Juramentum suimet secundi" [Stadt-R. von Wien v. 1221 §. 15J erwähnen, sondern
an den s. g. Allein- oder EineidWO) zu denken, zu dessen Bezeichnung sich die Quellen der
Formeln: "solum jurare 101), sui solius juramento se expurgare 102), tactis reliquiis sola manu
obtinere l03), mit sinet enen hant up den .hileghen beholten" lOil) etc. bedienen. Diesen Eineid
erklärt nun '\J}lsere Stelle in allen zwischen socü familiae entstehenden Rechtsstreiten fitr regel
mässig genügend. Nur ausnallmsweise wird der Selbsiebenteid gefordert 1) in. denjenigen Fällen,
da dem Bischofe als Partei gegenüber geschworen werden muss, z. B. in Processen , welche die
hofherrlichen Gerechtsame betTeffen; und 2) so oft die Anklage auf Uebergriffe.in der Ausübung
des im cap.:XXX näher erörterten Fehde-, d. h. BlutTache-Rechtes gerichtet ist.

Ca p. XIX. Habuerunt et hoc in eonsuetudine. si quis alter'ipeeuniam suam

praestiterat, redderet quantum uoluisset, et quod noluisset eum iuramento negaret. sed

ut deelinentllr periuria, eonstituimus, si ille qui peeuniam suam praestitera.t iuramen

tum eius pati noluerit, ipse contra eum duelio pugnaturus negatam peeuniam aequirat,

si uoluerit. si autem talll digna persona est, q\lae pugnare eUlll eo pro tanta re de

dignetur, llieariulll sbum ponat.

Es wird in: diesem dritten processualischen Capitel vom Beweise bei Darlehns-Schul
den ~ denn in diesem Sinne begegnet "praestar~ peculliam (solidos ,libram)" bereits in den

98) K 0 p p a. a. O. 1, A76u. Beilagen S. 246. - 99) Z ö p fl a. a. O. S. 937. 100) Ho m e y e r
a. a. O. S. 455. -101) L. Bainv. I, 3 §. 1; ViII, 2 §. 3. - 10;t) .Oit. Stadt-R. v. Wien §§.23, 34, 35.
103) Stadt-li. von Soest Y. '11;t0 §. 34, von Lübe~k Ood. I §. 78. - 104) Lüb. R: Ood. II §. 34.
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Formeln der' merovingisch -karlingischen Zeit (Marculf. ll, 15, 27'; App. Marculf. 15, 50; form.
Wisigoth. 38) - gehandelt. Bis auf die Tage' Burchard's hatte nun auch im wormser Immunitäts
Gebiete die Rechtsansicht gegolten, dass der eingeklagten Geldschuld 1 soferne sie nur nicht einem
gerichtlich vollzogenen Geschäfte ihre Entstehung verdanken und mithin dem Gläubiger das bewei
sende Gerichtszeugniss zur Seite stehen würde, der Verldagte seinen Eid entgegensetzen, oder,
wie sich das sächs. Land-R. I, 6§. 5; 7; 18 §. 2; 70 §. 2 ~us(h-ückt: "der scult versalten, die
scult untvmen lIiit sinem ede 1 der scult mit siner unscult untgan, die scult mit rechte untl:eden"
könne 105). Und zwar vermochte man EtuI' diesem Viiege die Rückzahlungspflicht sowohl gänzlich,
wie auch blas in Ansehung eines bestimmten Theiles der' geforderten Summe von sich abzuwenden.
Auf den letzteren Fall beziehen sich insbes~ndere die Vi-'orte unserer Stelle: "redderet ... negaret'\
welche darum etwa folgendermassen erldärt werden mögen: "es würde bis jetzt dem Sch~ldner

freigestanden haben, so viel ihm beliebte, an dem Darlehnscapitale zmückzuzahlen, und was er
nicht zahlen wollte, mittels seines Eides zu versagen." Diese Grundsätze widerstrebten nun der
ängstlichen Gewissenhaftigkeit und der schWUl'feindlichen Gesinnung des Bischofs dmchaus. Er
hob' daher das unbeschränkte Recht der eidlichen Versagung für den Schuldner auf und stellte es
dem Gläubigel' anheim, ob er seinen Gegner hievon noch Gebrauch machen oder es lieber sogleich
zum Zweikampfe mit dem~elben kommen lassen wollt~. Für' den letzteren Fall ist dann noch im
Zusammenhange mit der Grundregel des damaligen Ständerechtes , dass Jedel'lnanl;l einem, Unter
genossen den Kaml)f verweigern dürfe l06), verordnet, dass wenn der Beklagte (z. B. ein "miles")
Uebergenosse des Klägers (z. B. eines Fiscalinen) wäre,Ersterer einen "vicarius" - also wohl
einen gewöhnlichen JYliethkämpfer ("campio") 107), da ein wirklicher "vormünde am (to) kampe",
welcher ein ebenbürtiger Schwertmagen des durch ihn vertretenen Streittheiles hätte sein müssen
(Sächs. Land-R.. I, 43; 48 §. 2), hier von selbst ausgeschlossen Wal' - für' sich zu stellen be
rechtigt sei.

Ca 1). XX. Si quis in ciuitate Vuormacia duello conuictus ceciderit 1 sexaginta

solidos uadietur. extra ciuitatenl uero infra f,Lmiliilmsi in duello occubuerit, illi quem

impugnauerit pro pugna iniuste illata suam iustiLiam tripliciter componat, hannum

episcopo persaluat, aduocato uiginti solidos trihuat, aut cutem et capillos amittat.

Im Anschlusse an die Endworte des' vorigen Capitels werden in diesem die Folgenausge
sprochen, ,welche für den Kläger. eintreten sollten, sofern er es zum Zweikampfe mit seinem
Gegner kommen liess und in demselben unterlag. Sie sind verschieden, je nachdem das duellum
!Ill~~J:halb der Stadt, also zwischen "concives" ,oder aussEll'halb des Weichbildes zwischen "socii
familiae" vollzogen worden. Im ersteren Falle hatte der besiegte Kläger blas das Banngelcl zu
60 solidi an den bischöflichen Fiscus (denn so ist das hier in uneigentlichem Sinne gebrauchte
?,vadiari" jedenfalls zu verstehen) ,nicht auch ehle Busse all den siegreich gebliebenen Beklagten,
im anderen Falle aber ausser jenem "ballnus" und einem Vogts-Gewedde Von 20 solidi noch über"
dies an den Sieger die verdreifachte Frevelbusse nach Massgabe des cap.XllI zu entrichten.
Mangelte ihm die Fähigkeit, diese Leistungen zu erfüllen, so ward er "ta hut und t.o hare gerich-

105) O. St.obb,e, Zur Geschiqhte des deutschen Vertragsrechts S.60, 62. A., Hänel, Beweissystem des
Sachsensp. S. 30 flg. - 106) Gö hr u lU, Ebenbürtigkeit 1, 265 Hg. - 107) Gau pp, Das alt,e Gesetz der
Thüringer S. 405 flg.
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tet", d. h. er musste Geisselung und Scheerung erdulten 108). Wie der Angeklagte, wenn er
im Zweikampfe. den Kürzeren zog, zu behandeln sei, bedurfte keiner besonderen Bestimmung;
denn wie das schwäb. Land-H.. 404 Z. 29 (W.) in Uebereinstimmung mit dem sächsischen I, 63
§. 4 uns lehrt: "vvirt der überwunden, liff den man da .sprichet, man riht übel' in als reht ist;
wirt er sighaft, man muoz in lazzen mit gewette und mit buozze." - Fragt man nun, worin
wohl der Grund der a,uffälligen Verschiedenheit, welche zwischen dem dl1ellum in civitate und
extra civitatem in Ansehung der Rechtswirkungen nach unserer Stelle obwaltete, zu suchen sei,
so kann dieses kaum ein ~Lnderer gewesen sein, .als dass innerhalb der Stadt, wo das nahe Zu
sammenleben der .Bürger die Herbeischaffung .lJ,nderer Beweisbehelf~, vornehmlich von Zeugen,
viel leichter möglich machte; als dies bei elen in zerstreut gelegenen Gehöften lebenden La,ndbe
wohnern dEn' Fall war, die Zahl der Zweikämpfe vermindert werden sollte 109), indem man für
den Beklagten einen indirecten Zwang zur Aufbringung irgend anderel' :Mlttel seines Unschuldbe
weises dadurch zu ei,zeugen beniüht war, dass ihm bei glücklichem Ausgange des duellUlll neben
dem Freispruche von der Schuld keinerlei' Vortheile durch Eml)fang eines Bussegeldes von Seite
des Gegners, worauf er anderswo hätte rechnen können, in Aussicht gestellt. wurden. Das Augen
merk des Bischofs bei diesel' Bestimmung mag daher darauf gerichtet gewesen sein, einer gänz
lichen Abschaffung des gerichtlichen Zweikampfes im Gebiete des Stadtrechts wenigstens einst
weilen vorzuarbeiten. Erreicht ward dieses Ziel freilich erst im folgenden Jahrhunderte durch den
s. g.. Stadtfrieden Kaiser Friedrich's 1. v. 20 Oc1;. 1156 llO), welcher den auch in anderen Stadte

rechtsquellen diesel' Zeit 111) enthaltenen Grundsatz aussprach: "nulli liceat burgensem aut extra
neum ad duellUlll provocare."

Ca p. XXI. Si quis ex falllilia s. Petri praecliulll uel lllancipia a libero hOllline

compelrauerit uel aliquo modo aequisierit, extra falllilialll neque emn aduoeäto neque

sine acluocato nisi .eollllllutet dare non' lieeat.

Die Statute sprechen in' diesel', e'inen Nachtn1.g Z~l den Oapiteln Ir und VI bildenden Stelle
. die beiden wichtigen GrundsMze des HofTechts aus: 1) ,.d.el,-Höl'ige könne zu seiner I{of,stätte
yollfreies ])igenth um hinzu erwerben, sowohl an Grund und Boden ("companLtum" s. str.) )12)

wie an Sklaven, . denn bezüglich der fa,hrenden Habe ("peculium, suppelJectile"), verstand sich ja
das Gleiche von selbst i und 2) er dürfe dieses wohlerworbene Gut auch wieder ohne Beschrli.n
kung durch die Sippe veräussern, jedoch nur a,) an einen "socius familiae" ,und b) wenn "exLTu
famili<1.m" - denn offenbar muss die Interpunction v 0 l' nicht nach diesen vVorten gesetzt 'werden
- also wenn ailsnahmsweise an einen Nichtgenossen , blos in der Form eines Tauschgeschäftes,
indem eine andere Veräusserungsa,rt selbst durch die Genehmigung des seit dem eilrten Jahrhun
dertepei solehen H.echtsacten unentbehrlichen 113) Stiftsyogtes keine Gültigkeit erlangen würde.
Man könnte zwar versucht sein, das "commutare" als Gegensatz zu "dare" aufzufassen und unter
ersterem jede Art von oneroser Veräussemng gegenüber blosen Schenkungen, mithin insbesondere

108) GI' U pe n 1 Anmerk. aus den teutsehen Rechten u. Alterthümern S. 123 flg. 128 flg. 0 l' 0 pp in den
hamburg. erimil1alist. Beyträgen 2, 334flg. - 109)Arno1d a. a. 0.1,63. - 110) Schannat 1. c.
p. 77. - 111) F. ~iaj er, Geseh. der Ordalien S. 284 flg. IV alte l' a. a. 0.: 1, 281 Note 2 i 288 Note 13. ~
112) 1I1eine a. a. 0, 7, 145 Note 32. - 113) Häbel'lin a. a. O. S. 54,64, 65.
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auch den ohnehin dem Tausche volksrechtlich gleichgehaltenen Verkauf zu verstehen 114). Allein
die Statute bezeichnen an einer anderen Stelle ausdrücklich den letzteren durch "vendere"
(cap. XXVI), und die Gestattung von Tansclwerträgen übel' Liegenschaften und Leibeigene hatte
offenbar den ganz besonderen Zweck, dass auf diese ViTeise sowohl das Areale des Hofgebietes bei
seinem Flächenraume , als auch die zur Bebauung, erforderliche Arbeitskraft in ihrer Integrität
erhalten wurde. Auch pflegten Tausche von Sldaven häufig aus dem Gl'lll1dc;J vollzogen zu wer-

. den, um die Verehelichung zweier verschiedenen Herren zugehöriger Unfreien leichter möglich z,u
machen 115). ' Von VeriLussel'Ungen der Fahl'lliss· ist in unserem Oapitel nicht die Rede; sie schei
nen daher keinerlei Besckränkung unterlegen zu haben.

Cap. XXII. Si quis ftseali uiro iustitiam suam infringere uoluerit, id est ad

dag'evuardum uel ad eenSUll1 iniustmll, fiscalis uir emn septell1 proximis suis non mer

cec1e eonc1uetis iustitiall1 sibiinnatam obtineat. ct si ex patris parte uituperetur, ex

cadem parte duae eognatorum suorurn et tel't.ia ex matre assumatur. sillliliter erit ex

part.e matris, llisi 'emn iudicioscabinorulll aut proximorum' testimol1iiS superari poss~t.

In diesell~ Oapitel wird die Art .des Beweises bei s. g. Statusklagen festgesetzt. Der
Fall, von welchem dabei das Rechtsbuch ausgeht, ist folgender: einem Fiscalil1en wird zum Vor
wurfe gr;omacl1t, dass er entweder vom Vater oder von der Mutter hel' (gemäss dem im cap. XVI
ausgesprochenen Principe) bloseI' Tagwerker sei, mithin sich die 1'echtliche Stellung ("iustitia")
eines Fisculinen lediglich angemasst haDe. Solche Angriffe mögen im Mittelalter nicht selten aus
Habg'iel', um Dienste und Einkünfte zu erpressen, vorgekommen sein, da man es sogar für nöthig
el~achtete, auf einen möglicherweise eintretenden Verlu~t der Freiheit bezügliche Olauseln (z. B. "si
autem eorum legitimi heredes deficerent vel in servitutem sive violentiam census redacti fierent" )
in 'l'radißonsurkunden einzurücken 116). Der Bischof legt nun seiner Bestimmung, wie in derar
tig~n Fällen zu verfahren sei, jene. allgemeine Rechtsansicht der damaligen Zeit zu Grund, welche
uns am Klarsten der Sachsenspiegel (Land-R III, 32 §§. 2, 5) in den \71(orten vor Augen stellt:
"sve sik vri seget unde en ander seget dat he sin egen si, so dat he sik ime gegeven hebbe , des
mut jene vvol unscüldich werden, it ne si vor gerichte geschin'. Mach aver jene selve sevede sin
v1-i behalden die sine mage sin, dre von vader unde dre von mudeI' , he behalt sin 1'ri unde ver
leget ir aller Wch." Danach wird verordnet:' i) dem in seiner persönlichen Stellung innerhalb
der Hofgenossenschaft angegriffenen Fiscalinen steht zuYörderst, d. h. vor seinem Gegner, das
Recht zu, seinen status zu beweisen, wie zo. B. auch der Richtst. Landrs. 24 §. 2 die Frage: "na
dr;ol11e ,dat tu din vri bewisen wuIt unde din echt ,oft tus icht neger tu behaldende sist mit dime
tuge, wen is di ieman af tu winnende mit sime tuge", bejahend beantwortet hat. 2) D~esenBeweis
erbringt er mit sieben unhestocheneri Zeugen aus der Mitte seineJ; BlutsfTeunde. 3) Darunter dürfen
auch drei, aher niemals mehr Fl'auen sein, was wohl damit zllsammenhängt; dass überaupt , wie'
wir z. B. aus dem Schwabenspiegel (Land-R. 13, 38 L:) ersehen, wenn es sich um Familieny~l'

hältnisse , wie Geblll't, Ehe, Ehetrennung , handelte, ausnahmsweise ViTeiber als Zeugen zugelassen
wurden 117). 4) Von diesen Frauen müssen jedoch stets zwei der Seite desjenigen EIterntheils

1'14) Biedenweg, Commentat: ad fOl'mul.Visigoth. p. 59.,- 1J.5) Häberlin a. a. O. S. 55. -
116) Stobbein der Ztschr. f. dtsch. Puecht 15, 3Z9Note 49. - 117) S, auch Weiuholcl, Die cleutschen
Frauen in clem lVIittelalter ,S. 122 Note 1.
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angehören, auf welchen die Ursache des behaupteten geringeren Standesverhältnisses des "viI' fis
calis" zurückgeführt wird, w~ihrend die dritte Zeugin von der Seite des anderen Elterntheils ge
nommen werden darf. Endlich 5) dieses Zeugniss kann der Gegner völlig entkräften, wenn er
einen VViderlegungsbeweis durch die seine Behauptung bestätigenden Aussagen der Ger ich t s
schöffen oder, von sieben Gliedern der Sippe des der Standes-Anlllassung beschuldigten
Fiscalinen zu liefern vermag. Das "judiciulll scabinol'Um" setzte übrigens, wie sich von selbst ver-

I

. steht, eine früher im Gedinge vorgenommene Handlung voraus, aus welcher mit Nothwendigkeit .
auf die angebliche "peior conditio" des Angegriffenen zu schliessen wa,r, wie z. B. Uebernahme
der im "dagevuardum" enthaltenen Frohndienste.. Dass nebst den Schöffen auch der Richter
selbst an jenem Zeugnisse sich zu betheiligen hatte, ist zwa,r nicht ausdrücldich gesagt. .Es darf
aber dieses, da. es sich hier um ein vollkommenes. Gerichtszeugniss handelt, eben so wohl
als feststehend angenommen werden, wie dass die Zahl der Schöffen mit Einschluss des Richters
jener der vom Fiscalinen für sich producirten Geblütszeugen ("proximi") gleichstehen musste.
Man mag sich. hier der .vVorte des Sachsenspiegels (Land-R. I, 8 §. 1) erinnern: "svar man ....
enem manne tügen wil an sin recht ... dat de man vor gerichte verlovet hebbe, oder ime ver
delt si, des mut die richter selve sevede sogedaner lüde de eme ordel vinden getüch sin" 118).

Ca p. xxm. Lex erit familiae. si quis eorum domum alterius eum armata manu

introierit et :Iiliam eius ui rapuerit, cuneta uestimenta quibus tune induta ftierat, quando

rapta est, singulariter in triplum patri eius uel mundiburdo restituat; et per singulas

uestimentorum partes banlllun episeopo eomponat. postremum ipsam triplici sua satis

faetione eum banno episeopi patri repraesentet, et quia legitime eam seeundum cano

niea praeeepta habere llequiuerit, amicis illius cluodeeim seuta et totidem laneeas et

unam libram dellariorum pro reeollciliatione llersoluat.

Dieses vom Frauenraube, nicht auch von der Notnunft - "per virtuteIl1 moechatio (Lex
Sal. 15), fornicatio contra voluntatem feminae virginis (Lex Alam. Karol. 58)" - handelnde
Capitel kann als eine weitere Ausfühl'Ung der hierüber in qer Lex Ang1. et Werin. 5, 1 (al. 10, 1)
und in Ansegisi Oapitular. IV, 21 enthaltmlell Satzungen betrachtet werden. Neu sind nur die in
den Thatbestand des "raptus" miteingeflochtenen Merkmale der Heimsuchung. Denn die Worte
"domum alterius cum armata manu introire" weisen weniger ·auf das "de intro clave aut de screuna
rapere" der Lex SaI. 13, 2, als vielmehr auf den jüngeren Begriff des Heimsuchungs -Verbrechens
hin, wie ihn namentlich die späteren Redactionen des Schwabenspiegels (Land-R. 301 Zus~ I L.),
und zwar in nachfolgender vVeise aufgestellt haben: "die heimsuochung ist daz wer mit gewaffenter
han dt yn eynes mannes hauss lauffet, "mn eynen .,. dar ynn vindet dem er will schaden" 1l9).

Dia. Strafe, welche Burchard dem Frauenräuber m:oht, ist nun aus vier Pr~istationen Z1,lSammen
gesetzt. Diese sind nämlich: 1) die Erlegung der dreifachen Frevelbusse ("satisfactio") an den
Vater, sofern er am Leben, oder - da hier, wie sich auch allS der Ansegisischen Stelle ergibt,
notln'lrendig das "vel mundiburdo" aus dem Vorausgegangenen ergänzt werden muss - an den
Vormund der Geraubten 120) ; 2) die Zahlung des "bannus" zu 60 solidi an den Bischof, wie auch

\ '. .

118) Sachsse, Beweis-Verfahren S.157 flg. ~ 119) O~enbrüggen, Hausfrieden S.61, 62, 69, 70.
120) Kraut a. a. 0.1, 329.
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bereits in der Karlinger-Zeit der "raptus ingenuae feminae" zu dEm s. g. acht Bannfallen gezählt
hatte 121) ; 3) die Entrichtung eines "im Anschlage ganz alterthümlichen" 122) Sühnegeldes zu einem
Pfunde Pfenninge nebst z,völf Schilden und Speeren an die Sippe der "f:tlia rapta" , von welchen;
der in vVaffenstücken bestehende Theil offenbar in einer gewissen Beziehung zur "armata manus"
des raptor stehend gedacht "verden muss, während der hiefür besonders angegebene Grund, dass
die canonischen Satzungen, welche übrigens auch schon frühe in das weltliche Recht (z. B. Oa
pitul. II Aquisgr. a. 817 §. 23) übergeflossen sind, die Ehe des Fntuenräübers mit der Geraubten
,'erbieten 123), eher zur Rechtfertigung der Geldsltlme dien,en möchte; endlich 4) die Leistung des
dreifachen vVerthes jedes einzelnen zurZeit dßl' That vOn der Frauensperson getragenen Kleidungs
stückes an den Vater oder Pfleger nebst so vielen yollenBannbussen an die bischöfliche Kammer,
als die Stückzahl der fi'aglichen Bekleidung beträgt. Auch diese Strafbestimmung wal' bereits im
altfränkisch-thüringischen Rechte mindestens angedeutet, indem die Lex Angl. et ViTerin. 1. c. vor- '
schrieb: "et quicquic1 cmu et'1 tulerit restituat ac1dens a,cl unamquamque rem solidos decem", was
Ansegis auf den Fall, dass' sich der Vater oder Vormund des Mädchens mit dem n,äuber zu ver
gleichen gesonnen wären, noch dahin ergänzt hat: "comes singulariter de unaquaque re freda,
nostra ab eo exactare faciat" 124). Neben diesen' Strafen versteht sich die Zurückfühl'Ung C"reprae
sentatio") der Geraubten in die Hand ihres Gewalthabers von selbst. Von einer "compositio" an ,
den "sponsus" der Ersteren, wovon die Lex' St'1xon. 48 (al.' '10, 1), sowie Ansegis rede~l, tllUIl
unsere Statute keine Meldung.

, Cap. XXIV. Et hoc instituimus. si quis dehitum alicuius rei coram ministro

confitetur et minister in iHa die locum nonhabet diffinire, et hic qui debitum in priori

die confessus est alia, die negare uoluerit, minister si ,testimonium pristinae confesfiio

nis habet, ut aequum est, dc se faciat sicut antea, dehuisset.

Die beiden nun folgenden Oa'IJitel handeln von dem "Widel'l'ufe ein es I1b gelegten
S ch ul dg e s tän dn is ses. In vorliegender Stelle ist wohl zunächst von einem "debitulll" die
Rede ,welches zu den "leuiores res" im -Sinne des cap. XII gehörte , mithin sich zur Verhandlung
und Aburtheilung 1'01' den "minister loci" eignete. :Oa der Beklagte jene Schuld eingestanden und
sich durch dieses sein Bekenntniss selbst gerichtet hatte, so blieb für den Ortsrichter nur noch die
"dimnitio" übrig, d. h. die endliche Vollstreckung des sich von sellJst verstehenden Urtheils z.B.
durch Pfandnahme. Gesetzt nun, der Richter fände hiezu an demselben Tage, da, das Geständniss
abgelegt ,,,,orden, nicht mehr die nöthige Zeit, und am folgenden letlgnete der Beklagte, )'I'as er
fi'Liher ,zugestanden hatte, wieder ab, so soll es eines eigentlichen Beweises durch elen Kläger, um
den Schuldner zu, überführen, jetzt nicht mehr bedürfen; sondern, wenn dem Letzteren, natürlich
auf Antrag des Ersteren, der Ortsrichter Zeugen (und zwar Gm:ichtsschöffeil) gegenübel'zustellel1
vermag, welche dieAbleg~mg des Gest~tndnisses miiangehör~ hatten, so 'wird die inzwischen ein
getreteneAbleugnung ,'öllig wirkungslos, als wenn sie ga,r nicht stattgefunden hätte, und der Richter
vollzieht an dem Beklagten ("de se" i. e. de confesso), was ihm am vorhergegangenen .Tage zu
tbun obgelegen hatte.

121) Wilc1a a.a. O. S.478. - 122) ,T. Grimm in der Ztschr. f. dtscb. J1ecbt 5,8. - 123) Schulte,
Eherecht S. 301 flg. - 124) Grimm a. a. O..S. 6 , 7.
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Ca p. xxv. Ei: hoc lex erit. si quis de aliqua re ministeriali coniitetur ethoc

ad placitum differtur, sicut tunc in placito confessus fuerit, iudicetur, si minister emu

eUlU testimonio de priOl'i confessione ibi conuincerenon potuerit.

Der hier vorausgesetzte Fall ist eine ZlU' Abwandlung im Echtedinge geeignete Rechtssache,
bezüglich welcher der Beklagte bereits vor dem minister loci ein Geständniss abgelegt hatte, dieses
jedoch nachher, da es zur I;I:auIJtverhandlung kommt ,widerrufen oder abändern will. Das völlig
consequente Rechtsprincip unserer Statute lautet nun dahin, dass das Urtheil sich lediglich darauf
stützen könne, was im Echtedinge selbst vom Beklagten vorgebracht, beziehungsweise eingestan
den worden ist. Allein auch hier soll dem Kläger das durch den minister ioci und seine Schöffen
~\usgestellte Ge).'ichtszeugniss, durch welches der Inhalt und Umfang des früheren Bekenntnisses
dargethan wird, in der Art zu gut kommen, däss nun äuf das erste Gestiindniss gerade so, als
"venn es im Echtedinge abgelegt worden wäre, olme Beachtung der nachL1'äglich versuchten Aen
derungen, R;ücksicht genOml1le~1 werden muss 125).

Ca p. XXVI. Lex erit conciuibus, ut si quis inciuitate heredit:1tlem aream ha"':

,buerit, ad manus episcopi diiudicari non poterit, nisi tres annos censum et aliam suam

/,/ iustitiam inde supersederit. et post hos tres annos ad tria legitima placita inuitetur, et

/" si supersessum ius pleniter ell1endare uoluerit, ipse eam sicut antea possideat. et si

donllun in ciuitate uendiderit, aretun perdat.

Dieses Capitel bespricht einen Hauptgegenstand des städtischen Hoß.'echts - den Ver Iu s t

I' ~~,"n~~~~~11~:~~~"~~Y,~,~:, oder, wie andere Quellen sie bezeicluien, "area censualis 126), area to
wichbelde rechte 127), hovestat 128), word, wurth, wordeland(t 129). Es ist hierunter die den
Bürgern bei illl'er Ansiedlung vom Stadtherrn innerhalb der ~fauern, meist in bestimmter Länge
und Breite, gegen jährlichen Zins, "census, denftrii areales, worttyns, wortpenninghe, wurtgelt,
wa,zschare(t 130), ang'ewiesene und vererbliche Baustätte, inl Gegensatze zu den darauf zu errich·
tenden Häusern und Scheunen zu verstehen, während für die Hindlichen Baustellen bei Dorfanlagen
die, Ausdrücke "locus s. terra curtilis(t 131) gebrliuchlicher waren. Jene l1rea, die Grundbedingung
des. "civilegiumt ( (Bürgel'l'echts) 132), ~oll nun aus ·zwei Gründen verloren gehen. Der eine, ist die
dreijlthrige Nichtza,hlung der davon zu leistenden Abg~ihen ("iustitia" i. e. praestatio) 133), inshe
sondere des census. Die Statute bedienen sich hier des technischen Ausdruckes "superseclere cen
sum", welchem vollkommen das. deutsche "den zins versizen" (Schwäb.Lelm-R. 125) en,ts})richtl3il).

Zum Ablaufe der erwähnten Zeitfrist muss aber noch hinzukommen, dass auch der Zinsschuldner
zu drei seitdem ttbgehaltenen Echtedingen geladen wOl'Clen sei. Offenbar ist nun in diesel' ziemlich
dunklen Stelle von. nichts anderem, als der s. g. Au fb i e t 11 n g zu cl l' eie n D in gen i35) die Rede,
welche zwar in den Quellen hauptsächlich nur bei derAnweldigung verfallenerpninder an den

..

'~25) Vgl. auch S (1, ch S'S e a. (1,. O. S. 148. - 126) Soester Staclt-R. v. 1120 §. 32. 127) Lüb. Stat.
Goel. I §. 87. - 128) Base1er Dienstmanneu-R. §.15; Soester Schrae 1'.1350 §; '148. - '129) Haltaus
1. c. co1. 2133; Lanelau, Territorien S. 18 ;llg. - 130) Ralt~us 1. c. Göschen, Die Goslarisehell
Statuten S. 235, 36. - 131). v' Maurer, Einleit. zur Geseh. der Mark-, Hof-, Dorf- u. Staelt"Verfassung
S. 269; Waitz, Rufe S. 1.4. - '132) Gaupp, Stadtrechte 2,176. - '133) Du Gange 1. c. 3, 951
col. 1. - 134) Raltaus 1. c.eo1. 1892. - 135) Haltaus 1. e. tol. 55.
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Gläubiger erwähnt 'wird 13G), nach zuverlässigen Zeugnissen aber auch bei der Zueignung erbzinsigel'
Häuser an den Zinsherrn wegen rückständigen Reichnisses (Freiburg.Stadt-R. v. 1294 I, 20) 13i),

sowie in gleichem Falle bei Hofverbands- Gütern (Keysenecht TI, 99) vorkam. Diese eigenthüm
liche Procedur scheint übrigens darin bestanden zu haben, dass an dl'ei Gerichtstagen vor den
versammelten socii familiae der bischöfliche Vogt den Schuldner zur Nachleistung des versessenen
Zinses aufbot und zugleich öffentlich verkündete, dass im Falle der' Nichtzahlung innerhalb der
gesetzlichen Termine die Hofstätte heimfallen würde in des Bischofs Hand. Der Zweck war aber
unfehlbar ein dreifacher, nämlich die noch mögliche Auslösung des caduc werdenden Gutes durch
die Sippe des Schuldners zu vermitteln (cap. II), dritte Erwerbslustige zu künftiger Meldung um
die "area" zu bevvegen, und andere in ihren Leistungen Saumselige zu warnen. "\J'iTenn die jüngere
Textform der Statute anstatt des "inuitetul''' ein "immittatul''' unterschiebt, welches natürlich blos
auf die "area", keineswegs auf den "conciuis supersedens" bezogen 'werden kann, so liegt darin.
wohl nur ein missglückter Versuch, den Begriff "aufbieten" vollständig wiederzugeben, indem die
Stelle so g'edeutet werden muss:. "und wenn llach diesen drei Jahren auf drei Echtedingen die
Sache (Zinssehuld) angebrachtl38) worden ist.'c Erklärt sich nun der Schuldner rechtzeitig be
reit, alle rückständigen Abgaben leisten zu wollen, und kOlllmt er dieser .zusicherung nach, so
bleibt er wie zuvor im Besitze seiner Baustätte, und eine Verdoppelung des el'laufenen Zinses
zur Strafe, "zwispilde, tvigelde'C 139), tritt nicht ein. Wird dagegen am ersten, zweiten und
dritten Echtec1inge nicht geleistet, so sprechen am nächsten die Schöffen urtheilsweise die An
händigung des Grundstückes (in anderen Quellen dieser Perlode durch "iure fori receptio 140),

iudicio mediante a,ttnl.Ct~oC' In) bezeichnet) aus. - Als zweiten Grund des Verlustes der area
führen die Statute die Veräusserung des auf derselben errichteten Wohngebäudes ("c1omus") auf.
Denn in diesem Falle kehrt die Baustätte an den Bischof zurück und muss aus dessen Hand,
natürlich um neuerliches Entgeld, durch den Käufer de~ Hauses besonders erworben werc].en. Nach
dem soester Stadt-R. von 1120 §. 33 bestand dieser hier dem Schultheissen zufallende Erwerbs
schilling in dem "duplum pensionis illius, que de area illa dare solet annuatim". Andere Statute,
~rie z. B. die lübischen (Ood. 1. §. 87; TI §.121), sclnieben dagegen blos vor, das Gebäude
müsse zuerst dem "dominus muus est area - deme des dewort sin is" zum Kaufe angeboten
werden -- "quod si noluerit emere, concedat, ut alter edificia sua in usus suos convertat".

Ca p. XXVII. Et lex erit, uf si quis in eiuitate aliquem percusserit ita ut 3,(1

terram deCidat, ad bannum episeopi sexaginta solid08 eomponat. si autelll eUlU pugno

aut aliquo leui flagello, quod bluathralll uoeaut, aliquem percusserit et non deeiderit,

quinque solidos tantulll componat.

Es wird hier von dem einfachen tro ckenen Schlage ("percussio") im Gegensatze zur
Verwundung mit Blutrunst ("vulnera~io"), Lähmung ("debilitatio") und Verstümmelung ("man
catio") gehandelt, wie ähnliche Ausscheidungen auch in den meistenält~ren Stadtrechten (z. B.
von Freiburg im Br. v. 1120 §§. 22, 23; Hagenau v. 1164 §. 16 i Ens v. 1212 §§. 10, 11 i '\J'iTien

136) Albrecht, Gewere S. 150 flg. - 137) Schott a. a. O. 3, 157 flg. - 138) Diefenba,ch,
Glossar. p.287. - 139) GrinlIn, Rechtsalterth, S. 387.- 140) Gudenus, Cod. dipl. 1,197. '-:
141) J. Schilter zur Elsass. Chronicke des Jacob von Königshoyen S. 1154.
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v. 1.221 §§. 20, 21; Strassburg v. 1249 §§. 6~8; Burgdorf v. 1316 §§. 18-20 etc.) 142) begegnen.
Von der "IJercussio" hebt nun unser Capitel besonders zwei auf das Strafmass influirende Grade
hervor, nämlich 1) Schläge, welche den Getroffenen "ertvellic machen" (Colmar. Stadt-R. v. 1293
§. 17) 1013), wobei es gleichgültig ist, ob Waffen gebraucht worden oder nicht. Hier tritt, obgleich
die Absicht zu tödten fehlt, doch die auf den 'l'ödtungs-Versllch im cap. XXVIII gesetzte volle
Ba1inbusse ein. Und 2) Schläge, welche blos "bluathram" (nach J. Grimm's Verbesserung) 
"livorem et tumorem" (Lex Saxon. 2; al. 1 §. 2), "blawe, blauunde blot; bloot e1; blawe, plaw
mole" 141) - d. h. höchstens eine Hautfärbung , Anschwellung und Blutunterlaufl.mg des getroffenen
Körpertheils zur Folge haben. Diese, welche auf Seite des Thäters. mehr den Charakter von "in
,solentiae et contumaciaeLc (Stadt-R. von \iVinterthur v.1264 §. 13) 145) ausprägen,ziehen mit Recht,
da keine Waffe sondern im schwersten FallE ein "leve flagellum" gebraucht ward, schon hieraus
aber auf den Mangel eines ernstlich -bösen Willens geschlossen werden darfl40), nur das gemeine
Gewedde zu 5 solidi nach sich. Dass in beiden Fällen auch dem Beschädigten ein Anspruch auf
die gleichgrosse Frevelbusse zustand, versteht sich nach cap.XIII von selbst.

, Ca p. XXVIII. Lex erit. si quis in eiuitate ad aliquem oeeidendull1 gladiulll SllUl11

/euaginaue1'it uel areum tetenderit et sagittam neTUO imposuerit uel laneeam suam ad

feriendum protenderit, sexaginta solidos eomponat.

Mit derselben, aus den Sittenzuständen des 'NormseI' Stiftslandes zur Zeit Burchard's leicht zu
el'l'athenden rrendenz, welche bereits das vorige Capitel dictirt hat, wird ,im unmittelbaren An
schlusse an dasselbe in unserer Stelle d:;Ls auch in den Landrechten des Sachsenspiegels (I, 62
i§. 2) und Schwabenspiegels (80 W.), sowie zahlreichen stadtrechtlichen Quellen (z. B. Lüb. Stat.
Ood. II §. 93; III §. 46) anerkannte Princip ausgesprochen, dass gewisse Handlungen, insonderheit
das "Schwertziehen und Schwertzücken", wenn sie in der Absicht, einen Menschen zu
t öd te n, vorgenommen wurden, ungeachtet ihrer Entfernung von dem vorgesteckten Ziele doch
wegen des sich darin kundgebenden gefährlichen vVillens, eine Strafe (und zwar die Bannbusse zu
60 solidi) zur Folge haben sollen. Es werden also hier gewöhnliche Ver s u eh s a c te als selb
ständig-strafwürdige Vergehen aufgefasst, um au~ diese Weise dem,jenigen" wider dessen Leibes
sicherheit sie gerichtet waren, ein Klagerecht , dessen er aussßl'dem bei dem Mangel wirklich er-
litteller Rechtsverletzungentbehren würde, zu verschaffen 147). .

Ca }1. XXIX. Lex erit, si episcopus fisealem hominem ad seruitium suum assu

lllere uolue1'it, ut id aliud se1'uitium emu ponere non debeat, nisi ad camerarium aut

ad pincernam uel ad infertorem uel ad agas~mel1l uel ael ministerialem. et si tale ser

UitiUlll noluerit faeere, quatuo1' dellarios persoltlat ael regale seruitium et quinque ad

expeditionem et tria iniussa plaeita quaerat in al1110 ef seruiat cuieunque uolueriL'

Dieses Capitel' zeichnet zuvörelerst die Grenzen vor, inner welchen der Bischof auch den in

142) GallPP a. a. O. 2, 22; 1, 99; 2,2'19,242; 1, 84; 2, 12'1. - 143) Gallpp a.a. O. '1, 117.
144) Ha1ta'uß 1. .c. col. 170. -145) G;aupp a. a. O. 1, 137. - 146) Lude))., Abhen. a.d.Strafrechte
1, 350 Note 2~ - 147) J 0 11.)). a. a. O. S. 157 ... 66; H ä 1 s eh n er, Gesch. des Brandenburg-PrellSS. Straf-
rechtes S. 34, 35. '
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Allem höher gestellten und namentlich an sich nur zinspflichtigen Fiscalinen zu Die n s tl eis tun gen
iln Herrenhause heranziehen könne, indem es die allein mit dem Standesverhältnisse des
Letzteren vereinbaren "seruitia" 148) namhaft macht. Diese sind aber 1) die vier allbekannten
"officia" des Käni.merers ("camerarius"), Mundschenks ("pincerna"), Schfisselträgers oder Truch
sessen ("infertor") und Stallmeisters ("agaso") 1'10), welche wir uns jedoch in V'Vorms keines
wegs, wie im benachbarten Mainz seit Erzbischof Adalbert, 1127, als ~~'b1icll,verliehen vorstellen
dürfen 150), sondern die vielmehr höchst wahrscheinlich nach dem' in anderen Stiftsgebieten aus
drücklich anerkannten Grundsatze: "ministfu'ia et officia muta,to episcopo onmia, vacua sunt" l~.~.)
mit dem Ableben eines Bischofs wieder erloschen 152); und' 2) das Amt des "ministerialis"" ver
muthlich eines (mit dem zuweilen gleichbenannten Ortstichter, minister loci, nicht zu verwechseln
den) bischöflichen ,iVirthschaftsbeamten, welcher die Aui:sicht ,über die Höfe und die Einhebung'
der Grundgefälle über sich hatte und etwa dem unter den cölner Dienstmannen begegnenden "ad
vocatus - qui reclitus curtium episcopalium colligit et conservat" 153) verglichen werden kann 15'!).
Aber auch zu diesen durchaus ehrenhaften Diensten vermochte der Fiscaline nicht geradezu ge
zwungen zu werden, indem ihm die Möglichkeit gegeben Wltl', sich da,von durch eine Ablösungs
abgabe loszukaufen, welche aus ,zwei verschiedenen Leistungen zuslU11mengeset~t WlW, nämlich
a) einem jährlichen Reichnisse von vier Pfenningen zu der vom Bistlmme an die königliche Kam
mer in jedem Jahre zu entrichtenden s. g. Königssteuer ("seruitium regale") 155), und b) einem
Beih'age VOll fünf [nach der gewöhnlichen LA. sechs] Pfenningen, so oft der Bischof einen Heeres
zug ausrüstete. Diese letztere Leistung unterscheidet sich sOl1ttch eben sowohl von den in anderen
Hofi:echten vorgeschriebenen allgemeinen Kriegslasten der Hörigen, z. 13. dem von je drei Hufen
zu stellenden "Heerpferde" der prümer mansionarii 15G), als wie von dem besonderen Pflichtver
hältnisse der bereits in der Eingangs-Erörterung herührten wormS61' "socleüts parafridorum", derßl'l
Glieder zugleich "fiscalini servi regiae IJotestatis" waren und aus diesem Grunde bei Reichs
Heerfahrten unmittelbar an den König Zugpferde zum Vorspanne, "veredi s. paraveredi", in be
stimmter Anzahl zu nefel'n hatten. ,iYer sich vom Hausdienste losgekauft, hörte übrigens damit
keineswegs auf, "fiscalinus episcöpi" zu sein, Und musste daTum"':'" diesel' in den Ruthard'schen
Statuten y. 1109 cap. 1 sogar an die Spitze gestellten Obliegenheit wird als der wichtigsten statt
allel' anderen alleilI Erwähnung gethan - auch ferner, wie zuvor, auf den drei nngebotenen Boi~

Gedingen des Jahres sich einfinden. NUT zum "seruitor in Clute" (cap. XXX) brauchte er sich
nicht. mehr herzugeben, worauf allein die Worte "seruiat cuicu~lque uoluel'it" Zu deuten sind.

Ca p. XXX. Propter homiciclia autem, quae quasi quotidie fiehant in11'a familiam

, sancti Petri 1110re helluino, quia persaepe pro nihilo aut per ebrietatem aut per super~

bia111 alter in alterum insana mente ita insaeuiebat, ut in curriculo unius anni uig'inti

quinque serui sancti Petri. sine culpa a seruis eiusdeni. ecclesiae eint interempti, ct

148) P. Wigand, Dienste S. 35. - 149) Y. Fürth a. a. O.S. 201. - 150) Walter a. a. 0.1,258
Note 5. - 151) DipJ. a.1144 b. Schöpflin, Alsatia diplom. 1; 225. - 152) iVackernagel,Das
Dienstmanllenrechtvon Basel S. 12, 13. - 153) Jura millist. Ooloniens. §. 4 b. Y. Für th a. a. O. S. 512. 
154) Wackel'llagel a. a. O. \'3. 13 Note 1. Vgl. auch v. FÜ1·th a. a. O. S. 41. - 155), Eichhorn,
Rechtsgesch.2,409. Walter a.a.O. 1,321. - 156) OaesariiHeisterhac.Glossae adregistr.
Prumiens. X §. 6 p. 668.
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ipsi intcrfcetores l11agis inde gloriati sünt et elati quam aliquid poenitudinis praebuis

sent, proinde ob illud maximum detrimentnm nostrae eeclesiae eUlU eonsilio nostrorum

fidelium hane eorrcetionelll iieri decreuim~~s, ut' si !1uis ex familia eonsoei'O' suo sine

uecessitate id est sine tali neeessitate, s,i, se ipsum interfieere, uolUerit aut si latro erat,

se et sua defendendo, sed sine istis sppradietis rebus interfecerit:; eonstituimus, ut ei

tollantur corium et capilli et in utraque lüaxil,la ferro ael 1100 facto eomburatur, et

vueregeldulll reddat et CUlU proximis occisi more solito pacem faciat, ei ad hoc con-,

stringantur proximi ut accipianJ;.\ p~oxiil1i aute111 oceisi si persequi uoluerint proximos

oceisoris, si ql1is illorul1l proximonull consilii et facti iuramellto sese expurgare po

tuerit, a. proximis interfecti finllam et perpetualll pacem habeat. si autem proximi oc

cisi illud constitutulll contempl'lere uolunt et supradictis insidias paral1t, tamen l1ihil

uoecnt nisi qu~el insieliantur, corium et capillos amittant sine eombustione. si autem

aliquem illonull interfecerint siue uulnerauerint per contemptllll1, corium et capillos

amittant et supradictam combustionelll patiantur. si autem occisor aufugerit et eapi

non potest, quicquid habet ael fiscum redigatur, et proximi :ius si inculpabiles sunt

frrmam ,pacem ha,hea~lt. si autem homicida non aufugerit, sed CUlU proximo oceisi

sualu iIinQcentiam' per duellurl1 defendere uoluerit et uicerit, vueregelduni reddat et

cum proximis faciat pacem. si autelll nullus occisi proximorlllu cun1 occisore pugnare

uoluerit, ipse se bullieuti aqua' aduersus episcopUlll expurget et 'Vueregelcllllu reddat ct

pacem cmu proximis faciat, et ipsi cogantur ut accipiant. si autelll propter timorem

istius constitutionis uaclllllt ad alienam familiam et incendunt ealll contra proprios con

so cios, et si non est aliquis qui contra aliquem illonul1 duello pug'nare audeat, siriguli

bnllient,i aqua aduersus episcopum se expllrgent, ct si quis uictus fuerit, ea patiatur

quae suprascripta sunt. si fluis autern e~fall1ilia in ,ciuitate sine supratlictis necessita

tibus aliquem ex familia interfecerit, corium et capillos perdat et combustionem supra

scripto modo patiatur et banlltll11 pcrsoluat et vl~eregeldum reddat et pacem emu pro-
, I'

ximis faciat, et illi consiring'antur ut accipia.nt. si autem aliquis de alia falllilia terralll

sancti Petri colat et tale praesurnptum fecerit, id est, si aliquem ex nostra farnilia sine

nccessitate ia111 supra scripta interfecerit, aut ista supra memorata patiatur aut nostram

[terramJperclat, et familiae et acluocati insidias habeat. si autem nosterseruitor qui in

nostra curte est aut no ster ministerialis talia aucleat praeSU111ere, uolull1uS ut hoc sit in

nostra potestate et consilio nostrorum ftdelium, qualiter talis praesumptio uindicetur.

Den Inhalt dieses un1fangreichsten CalJitels der Statute, welches, 'wie seine Eingangsworte
zeigen, gewissermassen als eine durch eigene Motive getragene selbständige Crirninalsatzung erachtet
werden k,ann, bilden zwei unter sich enge verwandte Hauptgegellstlinde des mittetalterlichen Straf
rechts: Die Tödtung und die,Privatrache. Was nun

5
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A. das "homicidium" angeht, so fasst der Gesetzgeber alle mit bösem 'iVillen vollführten
'rödtungen im Gegensatze zu den absichtslos von Ungefähr geschehenen unter einer Pänalsanction
zusammen. Es wird daher wedel' der Mord in erkennbarer ViTeise hervorgehoben, obgleich uns
:;chon das Nibelungenlied (953, 2. 3 L.) Andeutungen bietet, dass sich um jene Zeit an der
Stelle des alten volksrechtlichen Begriffes bereits der modernere eines heimlichen die Gegenwehr
~"LUssclüiessenden Lebensangriffes zu entfalten angefangen hatte 15T); noch ist der im Beginne un
seres Capitels vorangeze,igten Unterscheidung einer in der 'rrunkenheit und einer mit frechem
U eb erm u th e bega,ngenen Tödtlll1g 'weiter Rechnung getl'agen, wiewohl es nach den einem
Burcharcl von '\ATarms gewiss nicht. unbekannten Bestimmungen der fränkischen Beichtbücher so
nahe gelegen wal', jenen beiden '\ATurzeln des Dolus auch einen massgebenden Einfluss auf die
Besu:afung des daraus entkeimten Verbrechens zu gestatten, indem von der "ebrietas" z. B. Re
gino von PrüII~iCde synodal. (juus. I, ,140) treffend bemerkt: "perturba.tionem gignit mentis, flll'orem
et flammam, sliscitat libidini,s", während als "progenies sUI1erbiae", welchen letzteren Ausdruck
schon die Volksrechte (Lex Sal 9, 8) zur Bezeichnung des Dolus selbst gebraucht hatten 158)

und dem wohl in den (:Juellen der jüngeren Zeit die Formel "von rechten mutwillen" CRBuclt
nach Distinct. Ir, 10 d. 1) entsprechen dürfte, in dem alten Poenitentiale Bigotianum c. Vlrr pr.:
"contemtus, invidia, inobedientia, blasphemia, murmur et detl'act;iones, veneficia", aufgeführt wer
den150 ). Allein BUl'chard folgte hier offenba,r der noch im l1"eueren canonischen Rechte (Dem'.
Grat. C. 'ATY Q. t can. 7) festgehaltenen streng- kirchlichen Ansicht, dass der in den Wirkungen
der Trunkenheit gelegene Strafinilderungsgrund dUl'ch das Unsittliche des ZustandeH wieder 'paru
lysirt v{erde 100). - '\ATirdnun Jemand einer TÖCltllllg beschuldiget, so steht ihln zuvörderst daß
Recht zu, einen der Nt~chstgesippten des Erschlagenen, wohl vor Allen jenon, welcher ihn "arc,
wenic hat umlJ(-' die manslaht" (Stadt,R.. von ColmClr 'v. 1293 §. '1) 101), also den AnkHi.ger zum
Z'weikampfe uufzufordt'l'J1, damit in demselben der Beklagte entweder seine Nichthti.terschaft oder
wenigstens seine ,Villenlosigkeit bei dem Ereignisse bewahrheiten könne. Stellt. sich ij'eilich Nie
mand alis der Sippe des Getüdtetep, so kommt es) dtt der Zweikampf mit einem den Blutsii'r:l1nd
vertretenden Miethfeehter hier ebenso unstatthaft; erscheint, als jener mit einem nicht verwandten
Ankläger) von welcher Regel jedoch in Stadtrechten (z. B. Berner Handfeste v. 1218 §. 30)' hie
und da Ausnahmen hegegnen, zum s. g. Kesselfange. Siegt nun bei hehaupteter Nichturheber
schaft; der Angeschuldigte, so geht er von aller, Strafe und Busse frei aus. Hatte er aber lediglich
beha,uptet, dass die Tödtung olme ,seine Absicht 1 sei es nUll bei allerdings obvmltender Unaeht
Hanlkeit - "negligentia (Lex SaI. 9, 3), incaute (Lex Rih. 70) 2)) von siner warlose (Sächs.
Land-R:. H, 38)" - flei es rein zufällig - "casu faciente nolendo CEd. Roth. 387), casu CJuolihet
extra, vohllltatem (Lex Fris. add. 3, G9), von ungeschicht (UBuch' nach Distinct. IY) 15 d.2)
- sich ereignet habe, und diese Behauptung mittels des Duells oder der Kesselprobe dargethan :
so hleibter zwar stl'affrei; allein er muss der Verwandtschaft des rrodten das Wergeld entrichten,
und zwar unstreitigc1as volle, da das gegenüber dem gleichen Grundsat7,e des alten Volksrechts
in einzelne Allfzeichlllingen desselben eingeschlichene mildere Princip, daSH in solchen Fällen blas
ein Theil des 'Vergelds zu zahlen sei 102), im Rechte des' späteren Mittelalters keinen Nachklang

15'7) ]\1 ein C "I-techtE;alterthiimE;r im Nibelungenliecle", Zt8chr. f.cltsch. Kulturgeschichte 1858 S. 213, 14. 
158) Wilela a. a. O. S. 559. - '159) Wasserschlebcl1, Die BllsE;Orclnul1gcl1 der apendHindischen Kirche
S. 459. - '160)'Koestli'n, System des dtseh. Strafrcchts 1 1 145. - 161) Gal1p]l, St,acltrechte '1,115.
16~) ViI Hel a a. a. O.S. 556 iJg,
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mehr hat, vi~lmehr hier ganz allgemein die Ansicht durchch'ang, dass Tödtungen eines Menschen
"van ungelücke", worunter culpose ,vie casue11e zu verstehen sind 163), mit des Getüdteten ,)vo11en
wergelde" zu bessern seien. (Sächs. Land-R. 11, 38; Richtst. Landrs. 44, 3; RBuch nach Distinct..
a. a. 0.) Verma,g es deLgegen der Angeschuldigte nicht, seine Schuldlosigkeit darzuthun, so trifft
ihn - abgesehen von der Verpflichtung zur Erlegung des Wergelds , wozu noch, :sofern die
Tödtung innerhalb des vVeichbilds der Stadt geschehen war, die Bannbusse von 60 solidi kommt.
die einzige in den Statuten anerkannte Leibesstrafe der Geisselung und Scheerung, hier noch
verbunden mit der Brandmarkung. Gerade in diesem Punkte zeigt es sich ,m1 Deutlichsten, wie
in vVa,hrheit das BUl'chard'sche Recht.sbuch eine Uebergangsphase vom alten "Volks - zum neueren
Land- und Stadtrechte repri1sentirt 1 indem das erstere mit der blasen Außage des einfachen oder
bei dem Morde vei.'vielfachten "VVergeldes (Lex Roib, 15; Alam. Hloth. et KaraI. 4·9, 1; Baiuv. 17, 2
§. 1; Fris. 20, 2) sich begnügte 16'1) 1 während in den letzteren a'!sbalddie Todesstrafe der Ent
hauptung oder des Rades hervortrttt (S11chs. Lemd-R H, 13 §§. 4, 5; SchWtib. Land-R. 149
Z. 12, 22 IV.; Staclt-R. von Fl'eiburg im Br. v. H20 §. 22, Hagenau v. 1164 §. 12, Bem v.
1218 §. 28, FreibUl'g im Uechtlande v. 1249 §. 38 etc.) 105). Eine Aendel'Ung vermag jedoch
obige Strafbestimmung in dem Falle zu erleiden, wenn der der Tödtung Beschuldigte eines der
fünf im ca,p. XXL'{ aufgezählten Hausämter in der bischöflichen BUl'g bekleidet. Denn hier ist
dem Bischofe das Recht vorbehalten, das StTaImass nach eigenem Gutdünken und dem Rathe der
ihm zunächst stehenden Vertrauten festzusetzen. . Und desgleichen kann sogar aJle Strafe und
Busse ausgesehlossenbleiben, wenn nämlich die Tödtung"ex necessitate" geschehen sein sollte.
Hier blos an einen vom Getödteten selbst ausgegangenen Anreiz zum Angriffe überhaupt zu den
ken, wQl'auf allerdings die Ausdrücke "necessitate' cogente',' se defendendo" in den "Volksrechten

.. gedeutet werden müssen 100), ist kein Grund vorhanden. Vielmehr wird hier von der eigentlichen
No th wehr im heutigen strafi'echtlichen Sinne gesprochen und in zwei Fit11en ihre Existenz an
genommen, nämlich a} bei einem mörclerischen Angriffe ~tuf das Leben, und b) bei einem räuberischen
Anfa11ea,uf dets Eigenthulll, auf welchen letzteren die liVorte"si hl,tro erat" zu beziehen sind.
Mithin kann im Sinne unserer Stelle ("se e t s u a defendendo") nicht blas ZUl' Beschirmung VOll
Leib und Leben - worauf die übel' fraglichen' Gegenstand besonders lehrreichen österreichischen
Stadt.rechte (z. B. VOll Ens v. 1212 §. 1; Wien v. 1.221 §. 3) 107), sOVl'ie die Rechtsbücher (Sächs.
Land-H,. TI, 14; Schw[Lb. Land-R. 63 W.; RBuch nach Disi;inct. IV, 'l d. 2) den Begriff der
inculpata tuteltt einschrttnken 108) - sondem auch zum Schutze des Vermögens Nothwehr geübt
werden; und es stimmen hierin die Statute mit der späteren Reichslegislation überein , indem auch
die Landfrierlens-Sa,tzungen Fl'iedrich's I. von H06 ?Frierlrich's TI. von 1230 und Rudolph's 1. von
1281. von einer erlaubten "vitae et a praeclone Ei. e. latrone] deüinsio; tutela corporis sui ~el

bonol'um SUOl'U~11, not were ·sines lives .oder sines gudes" 163) reden. Dagegen' lassen die Rutllard'
schen Hof.statute von '1 'lü9(cap. 2) bei der. )?pcrcussio ant sanguinis effusio" als Entschuldigungs
grund die 1,rlefensio vite e t ho no ri set gelten 170). - Es ist jedocli denkbar, dass der Ange-

, schuldigte die Flucht ergreift und es nicht gelingt, seiner habhaft zu werden. Alsdann fällt, offenbar

163) J 0 h 11 a. a. O. S. 18 flg. 30 flg. -164) Wilda a;.a. O. S. 713. ~ 165) Gau pp a. a. O.
2,22; 1, 98i 2,50,90. - 156) Wilda a. ,a. O. S.,564. - 167) Gauppa. a. 0.2,217, ;239.
168) Haeberlin, Speculorum Sax. et Suev.jus crim. p.27 sq. - 169) Pertz LL. 2, 101, 103, 314, 432;
H.Boehlau, No'\". constitutt. Dom:~ Alberti p. 11...13. Vgl. auch ,John a; a, O. S. 305, 309 flg. - 170)
Kindling'er a. a. O. S. 230.
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'aber erst nach dreimaliger fi.·uchtloser Vorladung ("si tertio vocatus ad iudicium non camparuerit,
quod se ipsum convicit per hoc et condempnavit", Bemer Handfeste v. 1218 §. 28), sein ganzes
Vermögen, nicht etwa blos die "servilis terra", an den bischöflichen Fiscus, und die datan bis
dahin begründet gewesenen Erbrechte, also auch jene der Gattin und Kinder, bezüglich welcher
die späteren Stadtrechte In) in der Regel milder sind, erlöschen sofort, obgleich im Uebrigen die
Verwa-pdten, wenn sie bei der Tödtung nicht selbst mitgewirkt hatten, vollen Rechtsfrieden ge
niessen sollen. -Endlich hat der Bischof auch noch den Fall vor Augen und erachtet ihn einer 
besonderen Bestimmung; würdig, dass eine rrödtung an einem socius familiae s. Petri von dem
Genossen eilles anderen Hofverbandes, welcher innerhalb des wormser Kirchengebietes
etwa als Pitchter oder in Folge einer "precal'ia" oder "praestaria et' repraestatio" 172) Gl'Und und
Boden innehat, verübt worden ist., Auch hier müssen lllm den beiden alternativen Strafvorschriften
die beiden GegenSi:Ltze: "si homicida non ttufugerit" und "si aufugerit" als zu Grund liegend ge
dacht werden. Ersteren Falls behitlt es bei der oben bezeichneten Strafe für den homicida ex
familia s. Petri sein Bewenden, und hatte der "autor homicidii" Gehülf'en ("sequaces") seiner Thai
gehabt, so .theilen diese wenigstens die Leibesstrafe ihres "dux et princeps" li:J). Im letzteren
Falle aber soll der flüchtige Verbrecher jedenfalls seines "in dominicatoepiscopi" gelegenen Bau
lands (denn ich möchte die Lücke im Texte "aut nostram ... perdat" lieber mit "terram", als
wie J. Grimm gethan hat, mit "protectionem" .ausfüllen) verlustig gehen, die weitere Verfolgung
des Thätel;s ttber in dessen eigener Hofgenossenschaft dem Vogte und den "so cii" des Getödteten
allheimgegeben sein,wobei nicht übersehen werden darf, dass es überhaupt den Vögten angrenzen
der Stiftsgebiete zur Auflage gemacht war li'l), die von den beiderseitigen Hofhörigen sich gegen
seitig zugefügten Rechtsverletzungen ("iniustitiaCC

) gemeinschaft.lich zu I"ügen ("ut.rimque pleniter
corrigere" ).

B. Die Privat.rache bet-reffend, muss - ungeachtet des Widerstreben,s der kirchlichen
Satzungen, welche vom religiös-moralischen SttUldIJlmkte aus die Tödtung "pro ultione al11ici; per
vindictam fTatris, pro vindict.a, parentul11, pro consanguinea vindicta" dUl'chgehends missbilligen 175),

indem sich Gott allein, worauf Burchard selbst [Decretor. VI, 32] hinweist, in den Worten "mihi
vindictam retribuam" alle Rache vorbehalten habe ~ dennoch als Regel aufgestellt. werden, dass
sie erlaubt sei; jedoch nur a) zvvischenden "lJl'oxil11i occisi et occisoris", j)) ohne Zuziehung
von "socii alienae familiae", und c) bis zur Erlegung des vVergelds von Seite des homicida,
welches anzunehmen die Verwandten des Erschlagenen verpflichtet erscheinen und mit welcher
Annahme dann das gegenseitige Gelübde und somit "der sittliche Zwang" li6) verknüpft war,
den ,Unfrfeden ttls beseitigt anzusehen. Es kann aber dem Racheangriffe der "pl'oximus occisoris"
den (hier ausnahmsweise gesta,tteten) Eic1schwltl' entgegenset.zen, dass er 'wedel' Rt"tth ertheilend
("consilio") noch handelnd ("facto") an der rrödtung Theil genommen habe. Diese Eidesleistung
soll ein "constitutul11 perpetuae pa,cis", einen da,uemden Friedens - und Schutzvert-rag bewirken,
dessen Verletzung, wenn auch nur in erfolglosep Nachstellllng'sversuchen 'bestehend) Geisselung'
und Scheerung" aber bei wirklicher rrödtung des mittels Reinigungseides gleichsam' Befi.,·iedeten die
gesaml11ten Strafübel des, homicidium, also a.uch die "combustio" nach sich zieht. Dunkel stellt.
sich auf den ersten Anblick die mit den WOJ-ten: "si alltem pl'opter timorem ek" beginnende

171) Gaupp a. a., O. 1., 202 (§. 22); 2, 217 (§. 2), 239 l§. 5). - 172) R.. Ja.cobi, Allselmim~s de
Orto p. 40 sq. - 173) Pl'aecept. Heinrici II. imp. a. 1023 b. Schanl1at J. c.. p. 43. - 174) Praecept. a11.
J. c. - 175) Wassel'scJJ1eben a. a. O. S. 458, 480, 569,632. --'- 176) Wilda, a. a. O. S. 369 flg.
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Stelle. dar; da namentlich zweifelhaft sein könnte, auf welche Personen sich das "illorum" zurück
bezieht. Allein im Anschlusse an die unmittelbar vorhergehende Bestimmung ergibt sich der Sinn
des scheinbar räthselhaften Satzes von selbst als dahin gehend, dass mehrere Blutsfl'eunde des
Getödteten, des Wehrgeld-Empfanges und der damit nothwendig geschehenen Sühnung ungeachtet,
nachdem sie innerhalb des Kreises der eigenen "consocii" keine Fehdegenossen mehr zu finden
vermögen, auswärtige Unterstützung ihrer ungerechten Sache aufsuchen, und hiemit zugleich ein
neues selbständiges Verbrechen, eine Untreue wider die familia s. Peo'i, begehen, um dessen
willen, sofern sie es auf Anklage der Gegenpa,rtei leugnen sollten und aus der Sippe des homicida
Niemand in einell Zweikmupf mit ihnen sich einlassen würde, jeder Einzelne - also lreineswegs
anch der socius alienae familiae - 'der Probe des siedenden Wassers sich unterwerfen und im
Falle des Unterliegens diejenige SO'afe erleiden muss 1 welche dem Verletzer eines "constitutum
perpetuae pacis" angedroht ist.

Ca p. XXXI. Si quis ex familia contenderit eum socio suo de una qualibet re,

siue de agris siue de uineis siue de mancipiis siue de pecunia, si potest ex utraque

parte cum testimonlis utrorumque sine iuramento discerni, laudamus. sin autem, ut

deuitentur periuria, uolumus, ut ex utraque parte ostendantur illorum testimonia, et

ita collaudent testes quasi gratum liabeant,' et ex supradictis duobus testimoniis duo

eligantur ad pugnam et CUlU duello litem decernailt, et cuiü~ campio ceciderit, pel'dat,

et eius testimonium talia patiatur propter falsum testimonium, quasi iuratum haberet.

Es muss bei vorstehendem Capitel, in welchem die Statute noch einmal auf il1l' Lieblings
thema , die Beseitigung der Gei.'ichtseide, zurückkommen, der gewiss nicht selten gewesene Fall
als zu Grund liegend geda,eht werden, dass in einem Civili'echtsstreite über Eigen, Sklaven oder
Fahrniss ("pecunia") sowohl der Kläger als der Bekh),gte Zeugen für sich produeirt haben, die
beiderseitigen Aussagen derselben aber dergestalt sich die 'Y'Vagschale halten, da.ss es unmöglich
ist, auf diesen Beweis allein eine Entscheidung zu stützen. Damit nun auch hier die Anwendung
des Eides umgangen werde, schreibt der Bischofeinen statt dessen eintretenden Zeugen-Zwei
kam p I' vor. Die Anleitung zu dieser Bestimmung gab ihm unverkennbar eine aus dem Capitulare
Aquisgranense generale Hludowici 1. a. 81'7, und z~rat aus' den s. g. "Capitula legibus addita" in
die Ansegisische Sammlung (IV, 23) aufgenommene Rechtsvorschrift, Welche also lautet, "Si quis
cum altm'o de qualibet causa contentionem habuerit et testes contra eum IJer iudicium producLi
lilerint, si ille falsoe eos esse suspicatur, liceat ei alios testes quos meliores potuerit contra eos
opponel~e, ut veracium testjll1onio falsonUll testium perversitas superetuI'. Quod si ambae partes
testimll ita inter se dissenserint, ut nullatenu8 una pars altel'i cedel'e velit, eligantur duo ex ipsis,
id est ex utraque parte unus', qui cum scutis et fustibus in eampo decertent, utra pars falsitatem
utra veritatem .suo testimonio sequatur. EI. campioni qui victus fuel'it prüpter periul'ium, quoel
antepugnam commisit, dextera manus amlJUtetur. Oeteri vel'O eiusdem partie testes qui falsi ap
paruerint manus suas redimanI." In). Hieran grösstentheils sieh' anschliessencl, setzen nun die
Statute für die oben näher geschilderten Fälle nachfolgendes Verfahren fest: 1) Vor Allem haben
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die Streittheile die Namen ihrer Zeugen anzugeben und dieselben im Gedinge vorzuführen. Dieses
heisst "testimonia Ci. e. testes) 178) ostenclere" und erschein:t als der eigentliche Hauptact,
wie denn ,lostensio" 179) und "ostensor" 180) die mittelalterlichen Bezeichnungen für Beweisfühl'ltng
und Beweisführer im .Allgemeinen gewesenfünd. ,VeIcher Bescha.ifenheit diese Zeugen sein müssen,
sagt unsere Stelle nicht. Da, aber nach damaliger Rechtsansicht die Ablegung eines Zeugnisses zu
den wechselseitigen Pflic.hten der Glieder einer Genossenschaft zählte 181) und daher stets, nament
lich auch im Processe über liegenschaftliche Rechte, Uur "commarchani, vicini et consort.es, ho
mines de eadenl provincia Ci. e. vicinitate) " 182) als Zeugen ~tuftraten, wovon selbst die s. g. testes
"tracti" (d. h. Personen, welche hereits zu dem Zwecke späterer Bezeugung bei einem Rechts
geschäfte oder Ereignisse beigezogen worden waren) keine .Ausnahme machten 183): so darf ange
nommen ,verden, dass auch hier zunächst nur "testimonia ex so ci eta, te utriusque partis" gemeint
seien. 2) Die genannten und präsentirten Zeugen müssen hiera,uf erklären, ob sie das von der
Pa.rtei, welehel' sie dienen, Behauptete bestätigen und für die ,iVahrheit diesel' .Angaben einstehen
wollen, weswegen sie vollkommen passend als ,,(j 0 11 a, ud at 0 l' es" i. e. sponsores, garants 18'l)

bezeichnet sinel. Die 8ta,tute weisen somit den Zeugen ganz die .Aufgabe a,n, welche ihnen nach
dem Geiste des mittelalterlichen Be;weisrechtes zukam, nämlich nicht blos Selbst-Erlebtes., Gesehe
nes oder sonst vVahrgenommenes 'wieder11litzutheilen, sondern vielmehr auch "übel' das blose
Sehen und Hören himms zu bekmiden, was sie von der Thatsache glauben" 185). Diese Erklärung
der Zeugen ist übrigens, gegenüber dem vvahren einfachen testimonium, v,;elches schon nach der
Mehrzahl derVolksrechte stets einen Versicherungs-Eid erheischte 180), eine unbeeidigte, wie sich
nicht nur aus der ganzen Tendenz des Ottpitels, sondern vornehmlich auch aus dessen Schillss,vorten
"quasi iuratum" ergibt. Endlich 3) a,us den beiden .sich entgegenstehenden Zeugenreihen ["ex
'duobus testimoniis t

' i. e. testium ordinibus] werden je ein "campio", d. h. Vorkämpfer, denn an
stellver1Tetende Mietllfechter ist hier nicht zu denken, und zwar durch freie Wahl der Pa,rteien,
nicht durch Looswurf, bestimmt, um die Richtlgkeit ihrer .Aussage mit dem Schwerte Ztl erproben.
Die Wirkungen des Unterliegens in di(:\sem Zweikampfe sind da,nn a) fiir elen Streittheil, dessen
Kampfzeuge gefallen, Verlust des Processes; b) für den besiegten Zeugen selbst dagegen die ge
samIl1ten Rechtsfolgen eines falschen beschworenen Zeugnisses, welche, soweit sie strafJ'echtlicher
Natur, im cap. XXXII namhaft gemacht werden, so dass also von der in elen Oapitularien ge
drohten "amputatio manus t

' keine Rede mehr ist. Ob auch der durch das "falsum testimoniuul't
verletzten Partei ein .Anspruch auf Schadensersatz gegen den überwundenen Zeugen zustehen solle,
wie ihn ausdrücklich die Lex Baiuv. XVI, 2, 5 anerkannt hat 1S7), sagen die Statute nicht. Die
jenigen Zeugen der streiti'älligen Pa,rtei aber, welche die "Wahl zum Zweikampfe nicht getroffen
hat, können, da sie keine mittels Kampfes a,nstatt Eides besiegelte .Aussage gemacht lw.ben ,folge
richtig auch keiner StTafe unterliegen. Strenger war in dieser Beziehung die alte Lex BUl'gund.
80, 2, nach welchgI': "ccc solidos mulctae nomine omnes testes partis ipsius, a qua pa,rte testis
superatus est, cogantur exsolvere. t '

178) D 11 Ca ng e I. c. 6, 567 coI. 1. - 179) I d. 4, 745. - 180) Form. Langobard. ad I. Othonis II.
cap.1 (Georgisch coI. 1261). - 181) y. lIiaUl:er, Einleit. S. 171. - 182.) Lex Baiuy. 16, 1 §. 2;
B\ll'gund. 49, 3; Saxon. 39 al. 5, 3. Dazu R.ogge, Gerichtswesen S.99flg. 101 Note 112. - 183) Siegel,
Gesch. des dtsch. Gerichtsverfahrens 1,197 flg. - 184) Du Cange], c. 2, 430 co1. 2. 185) Ho
meyel', Der Richtsteig,Landrechts S. .461. - 186) Rogge a. a. O. S. 120 flg. - 187) Sachsriea. a.
O. S. '105, 6..
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Ca p. XXXII. Si quis ex familia furtum fecerit, et hoc non pro necessitate famis

sed propter auaritiam et cupiditatem et propter eonsuetudinem fecit, et quod furatus

est si quinqull solidis appreciari potest, et superari potest, quod aut in macello publico

nut in conuentu conciuium Jebitori uadiatus sit supra dictum fi.utum, ad correctionem

malorul11· constituimus,ut legem sibi iUllatam propter fllrtum per'ditam habeat, et si ab

aliquo de aliqua re inculpatus fuerit, non se expurget iuramento, sed aut duello aut

bullienti aqua aut feruenti ferro. similiter faciat ille qlli in periurio publico captus est.

similiter et ille qni in falso testimonio calltus est. similiter et ille qui propter infamial11

furti in du~lIo ceciderit. similitel' et ille qui contra. se~üorel11 SUUl11 , episcopum uide

licet, cnm suis inimicis consiliatus est siue contra eius honorem siue contra eins

salntem.

Das Schlusscapitel beslll'icht noeh in Kürze vier der schwereren Verbrechen: den Diebstahl,
den Meineid, das falsche Zeugniss und den Verrath am Bofhel'l'n. Was nun zuvörderst den Dieb
stahl betrifft, so soll derselbe nur dann mit einer öffentlichen Ahndung ("correctio") belegt
werden, wenn er 1) in gewinnsüchtiger Absicht begangen wurde, was mit den drei Begriffen
"avaritia" cupiditas, consuetndo" angedeutet ist, da hier bei dem letzten Ausdrucke unmöglich an
einen wiederholten Diebstahl oder einen gewerbsmässigen Betrieb desselben gedacht werden kann,
vielmehr, mittels des dUl'ch "et" angeknüpften Beisatzes "propter consuetudinem" offenbar Nichts
weiter gesagt sein 'will, als dass die aus dem Geize hervorgegangene Habsucht gleichsam zum
Charakterfehler geworden sei. Den Gegensatz zu diesem ~ülein stmfbaren Diebstahl bildet dann'
jener "pro liecessitate famis", worunter aber nicht etwa der s. g. Mundraub aus Naschhaftigkeit
lind Gelüste 188), sondern das noch in der C. C. o. 166 so bezeichnete "Stelen inn rechter hungers
not, die der dieb, sein weib oder kinder leiden, von essenden dingen" verstanden werden muss,
aJso ein Full wahren, jede 'Gewinnsucht ausschliessenden Nothstancles, dessen gänzliche Unsträt~

lichkeit selbst das canonische Recht (D. 5 c. 26 de consecr.; c. 3 X. de furtis 5; 18) ausdrücklich
anerkenntlR9 ). - 2) Wenn der \iVerth der. gestohlenen Sa,che mindestens auf 5 solidi fl,nge
schlagen zu werden vermag. Dieselbe Au~scheidung eines grossen und kleinen Diebstahls treffen
wil~ a,uch im Schwabenspiegel (Land-R. '\.49 W.), welcher darin die Cons1;, pacis Friderici 1. a. 1156
§. 14 (Il. F. 27 §. 8) zum 'Vorpilde gehabt, und in mehreren schweizerischen Rechtsquellen an;
und sie Hissl; sich selbst noch in, der O. o. C. 160 wiedererkennen, während das an die Lex Sa:xon.
35 (al. 4, 8) sich cl,nschliessende Landreeht des Sachsenspiegels II, 13 §. 1 nur 3 Schillinge zum
grQssenDiebstahle fordert, andere RechtsdenkmlUer aber höchst mcl,llnigfaltige Ansittze, z. B. zu
4" 6, 8 Schillingen, 12-60 Pfenningen u. s. w. als die Grenzscheide beider Diebstahlsgrade auf
stellen 190). - 3) Wenn endlich der Dieb überführt ist, dass er offen vor den Leuten, z. B. an
einem Markttage ("in mace11o") 191) sich mit dem Bestohlenen - denn so muss )vohl "debitor"
erklärt werden, wie man ja auch zuweilen "Schuldiger" für Gläubiger gebrfl,ueht findet 192) _

188) K ö s tl i n l1Der Diebstahl nach dem (ltsch. R. vor der Karolina" 1 Krit. D:eberschau 3; 359 ilg. 
189) Berner, Lehrb. des Dtsch. Strafrechtes.S.12S.Note. -190) lIaeberlin, Jus crim. p.48;Ki:lstlin
a. a. O. S. 176 flg. ~ 191) DuC an ge 1. c. 4, 167 co!. 3 nr, 1. ~ 192). Anzeiger f. Kunde der Deutschell
Vorzeit 1858 Sp.45.
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über die ihm zugefügte Rechtsverletzung vertragen ("vadiari, wetten; vadiulll, wetti = paClsCI,
pactum) 193), d. h. die entwendete Sache zurückgegeben oder Vergütung zur Sühne dafür geleistet
habe.· Dieses ein ausseJ'gerichtliches Bekeuntniss der Schuld begreifenden Mome~1tes erwähnen
auch die Rechtsbücher (Sächs. Land-R. I, 38 §. 1; Schwäb. Land-R. 38 W.; Richtst. Landrs. 34, 11),
und es scheint darin gewissermassen ein Ersatz für die mangelnde Handhaftigkeit der 'l'hat
zu liegen, welche bekanntlich nach den Voll,srechten die Vorbeclingung der härteren Best1'afung
des Diebstahls, namentlich mit dem Tode, gewesen ist (Lex Rib. 79; Baiuv. 8, 8; Fris. 3, 8
§§. 2-4; Ed. Rolli. 258, 59, Liutpr. 147, 154) 19'1), und diese Bedeutung auch noch in zahl
reichen Quellen des späteren Mittelalters (Stadt-TL von Passau v. 1225 §: 25, Eisenach v. 1283
§. 22) 195) bewa11l't hat, während ihr allerdings die Rechtsspiegel (Sächs. Land-R. TI, 13 §. 1;
TI, 35, U, 64 §§. 2, 4; III, 37 §. 1; III, 85 §. 1; RBuch nach Distinct. IV, 9 cl. 2; 40 d. 2) blas
processualische vVirkungen, n&mlich die Uebersiebnung durch den mit Gerüfte aufgetretenen IQ~i,ger

und Ausschliessung eines Unschuldeides 190) zugestehen.
Der Meineid soll nur einer "correctio" unterliegen, wenn er 1) in einer im Echtedinge

("placitum") oder vor dem Ortsrichter verhandelten Rechtssctche und daher öffentlich - "coram
p opulo, in mallo" 197) oder wie das mehl' unter kirchlichem Einflusse stehende fränkische Recht
verordnete "in ecclesia" 198) -. geschworen, und 2) unmittelbar nach geschehenGl' Ableistuug die
Falschheit des Schwures erkannt und dal'gethan 'Norden ist, so dcLss gleichsam hier eb~nfalls eine
handhafte That vorliegt, 'wie denn z. B.. auch der handhaftige Dieb hie und da "fm captus" ge
nannt wird 190). - Dem Meineide steht, wa,s auch die Ansicht der Volksrechte (Lex Sal 48)
war, das fals che Zeugnis s vollkommen g'leich ;;00) ..

Endlich als V e1'1' a th am Ho fh e l'l' I' n ("senior") wird die Verbindung mit Feinden desselben
zu dem Z'wecke, um ihm entweder am Leibe und Leben zu schaden oder ihn an seiner VVürde
und Gewalt zu verkürze!1 ("dehonestare" Lex Baiuv. 2, 10 §. 1), aufgefasst. Dass das ver
brecherische Unternehmen bereits in 'wirkliche HEtIlcllungen, die eine Lebensnachstellung oder einen
Angriff auf die äussere Ehre und die Rechte des Bischofs entl1a1ten, übergegangen sei, ist durch
aus nicht erforderlich. Es genügt die blase gemeinschaftliche Berat.lmng und Beschliessung der
That. Die Statute wenden daher vollständig das, was die Leges .(Alam. Hlolli. et KaraI. 24);
Baiuv. 2,1 §. 1; Saxon. 24 al. 3, 1; Ed. Roth. 1) übel' die Versch:wörung gegen das Leben des
Königs oder Herzogs festsetzen, auf gleiche Unternehmungen wider den Hofherrn an, nur dass sie
die Vi,Torte llcum suis inimicis" einschieben, welche aber nicht a,ut' eine "invitatio inimicorull1
(extraneorum), inimici lJublici intra lJrovinciam" (Lex Baiuv. 1. c. §. 3; Ed. Roth. 4) gedeutet
werden dürfen, indeill dort "inimicus" nicht den politischen oder Landesfeind im engeren Sinne,
sondern überhaupt jeden Uebelgesinnten bezeichnet, in welcher Bedeutung es ja,· auch in den zuerst
angeführten volksrechtlichen Stellen zu ergänzen ist, da die llconsiliatio de mode s. in modem"
gegenüber der "cogitatio contra animal1l" ein Zusammenwirken mehrerer Personen voraussetzt 2.01).

193) J.GI·imm, Rechtsalterth. 8.601. - 194) Wilda a.a,.O. S. 882 flg. Köstlin a.a.O. 8.197flg.
195) IVreine Stadtrechte 8.347, 104. Vg1. Köstlin a. ".0. S.·199flg. - 196) ViTalter a. a.O. 2,4'19flg.
S. auch II a e b er 1i n 1. c. p. 55; Z ö p fl, Das alte Bamberger l~echt S. 136flg.- 197) Lex Baiu\'. 1,. 3
§. 2; Alam. Hloth. 36, 3. - 198) Lex P"ib: 67, !); Oapit. a. 744 §. 14. Dazu R °g ge a. a. O. S~ 174, 75.
199) Köstlin a. a. O. S. 199 Note 7. - 200) Wilda a. a.O. 8. 981. - 201) Za.eha,riä im Arch.iv
des Oriln. - Rechts 1 N. F. 1838 S. 533 Jlg. Fr. W a, 11, her, Beitr. z. Lehre V0111 hochverrätherischen Komplott
(1849) S. 23 flg.
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Die särnmtlichen bisher näher erörterten Verbrechen erzeugen mm aussß!' den jedenfalls aus
den eapIJ. vn und XIII zu ergänzenden eigentlichen 8tl'afen noch die weitere gemeinsame vVirlmng
der Rech tl 0 si g k e i t, wofür zwei technische Bezeichnungen angeführt werden, die einfach über
tragende "infarnia" und die umschreibende höchst charakteristische "legem innatam perdere", ganz
entsprechend dem Ausdrucke des Sachsenspiegels (Land-R. II, 26 §. 1 = I, 16 §. 1): "sin recht 
nJs im ~1.n geboren is - verwirken" 202). Der Grund dieser Rechtsschmälel'l~ng liegt aber unstreitig
ilr de!' unmännlichen Feigheit und Heimtücke, wie sie sich in jenen Verbrechen, ~1.m Meisten im
,.piebstahle kund gibt, mit welchem daher nach der Anschauungsweise des l:I'littelalters die Recht-
losigkeit als mLtürliehe Consequenz so enge verknüpft erschien, dass die Handfeste von Bem von
1.218 §. 38 geradezu sagt, die "restitutio rei furtiva,e" an den Bestohlenen von Seite jedes dritten
Besitzers müsse "absque oll1uidampno" geschehen - "ne per unius delictulll ci vi tas pa, ti a tur
in fa mi a ri1 '(203). vVm:in jedoch der Verlust der "innata lex" (cap. XXII) bestehen sollte, wird
nur theilweise' durch die ,7'{orte "non se expurget iuramento" etc., 'welche wörtlich im Sachsen
spiegel (Land-R. I, 39) wiederkehren, angezeigt. Des weiteren Inhalts der Rechtlosigkeit, wie
des Vel'lusts des We~'gelds (Sächs. Land-R. Ill, 45 §. 4), und 'der Befähigung, Urtheiler (Ill, 65
§. '1; 70 §. 1)) Zeuge eil, 36 §. 4) oder Vorsprecher (I, 61 §. 4) zu sein,erwähnt zwa,l' unser
Capitel nicht. Allein nach dem Geiste des altdeutschen Rechts können diese Effecte von der ersten
und bedeutsamsten "Wirkung der Rechtlosigkeit, der Aussclll~essung des Beb·offenel]. vom Reinigungs
eide, oder wie ihn einzehle Stadtrechte bezeichnen: "von syneme rechte" 20'1), ga,l' nicht getrennt
gedacht werden. .

Noch machen die Worte "similiter et iUe qui propter infamiamfurti in duelio ceciderit" eine
kurze Bemerkung nothwendig. Man ist versucht sie für ein Einschiebsel und zwar sehr unkundiger
Ha,nd anzusehen. Denn sie stehen völlig unmoiivirt da, indem' es sich von selbst versteht, dass,
wer eines Diebstahls angeklagt zum Duelle greift lmd hierin unterliegt, bei neuerlicher Anschul
digung wegen Verbrechens nicht mehl' mit dem Eide sich reinigen ka.l1l1, sonde1'l1 lediglich vom
Neuen einem Gottesurtheile sich unterziehen muss.

202) Buddc, UeberRechtlosigkeltetc. S.42. - 203) Gaupp, Stadtrechte 2) 52. - 204) E. Fel1er-'
bach, De jure cl1rcntibus, Rechtlose quos Germ. "ocant (:1833) p. 13, 15;

G



Verzeiohniss der Lesarten.

[B. - J. Fr. Boehmerj G. - .1. Grimm; L. - Lünig', S. - Schannat.]

Proo em. Lin. 7. sell una .... et pauperi S. G.
I. Lin. 4. recipient S. ,G.

" 8. habuerint praepedj.atur S. G.
" 9. genuerint prior S. G.

Il. Lin. 1. accelJerit S. G.
" 4. sodo suo fehlt S. G.
" 5. pervenerit S. G.
" 8. hercs firmus sit S. G.
" 9. plures ... nOll habui S. G.

" 12. firma,tum L.
" 16. aliquis qui h. m. habet S. G.
" 18. et sit aliqllis proximior. S. [Die Worte:

persolvere ... deb. servo fehlen bei G.]
" 20. et ut miseric. S.

III. dominicato nostram S. domil.1icatanostra L.
IV. p):aepediatur S. G.

V. praepediat S. G.
VII. sociorum 8uorum L. S. G.

VIII. adduxit S. G.
IX. fisca1ini S. G.

cOlltingat S. G.
X. accipiat S. G.

XI. quaestum det libeat cuiquam L.
Xll. sive illis levior. reb. G.

magistrum' B. regelltem L.
XIII. fiscalillus S. G.

solidis S. G.
vadetul' J". S. [zweimal.]
compona,t cui iniq, fact. S. G.

XIV. si quis llupserit S. G.
ex rlominicata L. lText hier verstümmelt.]
ex bellef. in dominicata L.
juris sui resp. dom. benef. S. G.

XV. obierit S. G.

XVI. iiscalinus S. G.
acceperit S. G. [zweimal.]
nasculltur S. G.
seo. peior. man. iuren1; S. G.

XVIII. feudum L. S.
XIX. reddetur L.

et clllOd yoluisset L.
pugnatum L.

XX. solidis S. G.
vacletm' L. S.

XXI. extra familiam 1 ne'lue cuiu adv. S. G.
XXIl. t1t1gowardum L

iustitiam suam obtineat S. G.
et sie ex ]Jatris parte L;
ter:tia ex jure L.

XXIII. eorum fehlt S G.
postremam iJlsam L.

XXIV. cOllstituimus S. G.
diililliri L.

LXVI. hereclitatem i1ream 1
subseclerit S. G.
illlmittatlll' S. G.
simul l111tea L.

XXVII. ita, percuss; ut S. G.
bluthuram L. hlutthiram S.

XXIX. alium sm'vitium L.
inferiorem L.
et si eum adtale servo noluerit facere B. L.,
et si talc scn. facere noluerit S. G.
sex ad cxpeditionem ß. G.

XXX. Lin.2. saepe S. G.
11 B. insa,lliebat L. insurgebat ß. G.

11 " xxxv seni S. G.
" 5. aliud poenitudillis S. G.



Xx..:r.. Lin. 8
,,11

11 12

" 13
11 15
'l'l , ..

,') ''l
11 19
,, 21
11 '22
11 28

e~ quidem sine tali neeess. S. G.
paeem faciant L.
persequi noluerint prox. oecisorllm L.

expugnare L.
istlld constitlltuIll S. G.
competere L.
ßupradictas L.
ad festurn redigatllr L.
per due11ll111 vendere vol. L.
nu11us proximorum oceisi S. G.
ea patiatur quae sllbscriptl1 sunt L.
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XXX. Lin. 32 colet L.
" 33 nostralll S. nosü'a L. nostram p1'o-'

teetionem G.
11 35 talia habet p1'aesl1me1'e L.

X2LYI. co11audant L.
quasi jUl'atum habent L.

XXXII. macillo G.
correptirmem L. S. G.
legem sibi inim'iam L.
buH. aqua , ferventi ferro L.

Verbesserungen.

Seite

"
"

7 Text

11 11

1.4 "

Z. 2 v. u.
Z. 7 -<J. o.
Z. 3 v. u.

Per s ö nli c h ke it.
quia p r i 11 S nu11us ete.
eapp. II und IV.


